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Flächentarifvertrag?
Mit dem aktuellen Angehörigen-
Entlastungsgesetz und dem Ge-
setz für bessere Löhne in der Pfle-
ge hat die Politik entscheidende 
Weichen gestellt. 

Systemwechsel?
Professor Dr. Heinz Rothgang hat 
das Gutachten zur Reform der 
Pflegeversicherung vorgestellt. Ein 
Abbau der Sektorengrenzen steht 
im Raum.
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Rahmenbedingungen
Staatssekretär Andreas Wester-
fellhaus warb auf der Berliner Pfle-
gekonferenz dafür, die Rahmenbe-
dingungen in der Pflege mutig zu 
ändern. 

Prof. Dr. Margareta 
Halek: „Qualität kostet! 
Bei der Grundschul-
lehrerin sagt auch 
niemand: Das könnten 
wir mit einer anderen 
Ausbildung aber  
billiger haben.“ 

PFLEGE
Bi

ld
:  

Jü
rg

en
 A

pp
el

ha
ns

MPflege_04_19.indd   1 22.11.2019   17:10:04



Monitor Pfl ege

2 www.monitor-pfl ege.de

>> Titelinterview mit Professorin Dr. Margareta Halek, Department für Pfl egewissenschaft, Uni-
versität Witten/Herdecke

Im Department für Pfl egewissenschaft der Universität Witten/Herdecke basiert die Pfl ege auf drei Säu-
len: Pfl egeforschung, generalistische Praxisentwicklung und erweiterte Pfl egepraxis. Dazu gehört auch der 
innovative Masterstudiengang Community Health Nursing, der sich mit Gesundheitsförderung und Prävention 
in den Kommunen beschäftigt. 

Die akademische Pfl egelandschaft befi ndet sich zur Zeit „in einer ziemlich chaotischen Phase“, sehr viel-
fältig - aber auch unübersichtlich“. Es braucht einen deutlich besseren Überblick und eine bessere Abstim-
mung mit dem Bedarf in der Pfl egepraxis. In der Pfl ege gilt jedenfalls, wie in anderen Fachgebieten auch: 
„Qualität kostet!“ Man kann die akademische Ausbildung nicht gegen die Praxiserfahrung ausspielen. „Wir 
brauchen beides: Wissenschaft und Praxis.“ 

Und trotz vieler erfolgreicher Projekte und moderner Apps gilt „die Erkenntnis, dass wir noch lange nicht 
da sind, wo wir hinwollen. Denn es fehlen jede Menge Daten, auf deren Basis das System eine begründete 
Entscheidung treffen könnte.“ Darum hat die Pfl egewissenschaft noch sehr viel zu tun. Ein sehr interessan-
tes Gespräch über die vielen Aspekte und Entwicklungen moderner Pfl ege.

Interview mit Patrick Scheidt, Elsevier, zum Thema Care Decision Support
Auch für die Pfl ege gibt es mittlerweile etliche digitale Anwendungen für Pfl egediagnose und Pfl egepla-

nung. Laufen in der elektronischen Patientenakte alle Fäden zusammen, kann aus den Daten „eine Pfl e-
gediagnose abgeleitet und darauf basierend ein Pfl egeplan erstellt“ werden. Wie ein solches Care Decision 
Support System arbeitet und wie es eingesetzt werden kann, erklärt Patrick Scheidt im Interview. Zum Teil 
ist das Zukunftsmusik, zum Teil schon Gegenwart.

6. Berliner Pfl egekonferenz 
„Es tut sich was“, so Staatssekretär Andreas Westerfellhaus. „Ich bin froh, dass das Gesetz für bessere 

Pfl egelöhne durch den Bundestag ist, genauso wie das Angehörigen-Entlastungsgesetz“, so Familienministerin 
Dr. Franziska Giffey. Wir berichten in dieser Ausgabe ausführlich über die Berliner Pfl egekonferenz, bei der 
sich am 7. November nationale und internationale Akteure aus Politik, Wissenschaft und Forschung trafen.

Angehörigen-Entlastungsgesetz
„Die Situation ist für Pfl egekräfte wie für Pfl egebedürftige nicht mehr hinnehmbar“, so Ulrich Bauch, 

Bundesgeschäftsführer des ASB Deutschland bei der Anhörung zum Gesetz für bessere Löhne in der Pfl ege. Am 
7. November hat der Bundestag das Angehörigen-Entlastungsgesetz beschlossen; am 29. wurde es vom Bun-
desrat verabschiedet. Damit sollen unterhaltspfl ichtige Eltern und Kinder von Sozialhilfe-Leistungsbeziehern 
fi nanziell spürbar entlastet werden und es soll mehr Planungssicherheit für Menschen mit Behinderungen 
schaffen.

Wissenschaftlicher Beitrag
Köster-Steinebach diskutiert verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Pfl egepersonalausstattung 

auf Grundlage des Pfl egepersonal-Stärkungsgesetzes. Aufgegriffen werden insbesondere Ansätze rund um die 
Förderung der Pfl egeausbildung, die Neuordnung der Pfl egeentgelte und die Pfl egepersonaluntergrenzen. Auf 
dieser Grundlage wird die Initiative einiger Verbände zur Entwicklung eines am individuellen Pfl egebedarf 
orientierten Pfl egepersonalbemessungstools vorgestellt. Die Ausstattung mit Pfl egepersonal ist für das Funk-
tionieren eines qualitativ hochwertigen Gesundheitswesens besonders wichtig, daher muss die Pfl ege- und 
Versorgungsforschung diesen Prozess in seinen Schritten immer wieder evaluieren und korrigieren.

Ich wünsche Ihnen frohe Festtage, einen guten Rutsch und ein gesundes, erfolgreiches und glückliches 
Neues Jahr 2020. Sowie natürlich, wie immer, interessante Lektüre mit vielen Informationen, die Sie für 
Ihre tägliche Arbeit nutzen können. Mit herzlichen Grüßen Ihr Professor Dr. Reinhold Roski

Editorial

Prof. Dr. 
Reinhold Roski

Herausgeber von „Monitor 
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Editorial

Kerstin Müller
Redakteurin von 
„Monitor Pflege“.

>> „Es tut sich was!“, rief Staatssekretär Andreas Westerfellhaus auf der 6. Berliner Pflegekonferenz 
dem Auditorium zu. Unbenommen, es stehen der Pflege Veränderungen ins Haus, die nicht selten ei-
nen Systemwechsel mit sich bringen. Da haben sich zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG), GKV-Spitzenverband und Verband der Privaten Kran ken ver siche rung (PKV) auf den Fallpauscha-
lenkatalog 2020 ge einigt, worin die einzelnen diagnosebezogenen Fallpauschalen (DRGs) erstmals um 
die Pflegepersonalkosten bereinigt sind. Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) schreibt‘s so vor. 
Ob die Personalkosten damit besser oder gar vollständig refinanziert werden können, wird sich zeigen.

Mit der Reform der Pflegeversicherung steht mutmaßlich ein zweiter Systemwechsel ins Haus. Die 
Vorschläge, wie die Finanzierung in Zukunft am besten zu gestalten sei, schießen wie Pilze aus dem 
Boden. Von der Bürger-Vollversicherung, über eine Pflegebürgerversicherung, einer Kombination aus 
Beitragseinnahmen und Steuerzuschüssen bis zum eigenverantwortlichen Ausbau der privaten Pflege-
Vorsorge ist hier alles zu haben. Im 2. Gutachten zur Alternativen Ausgestaltung der Pflegeversiche-
rung, das Professor Dr. Heinz Rothgang am 13. November vorgestellt hat, fordert dieser als „ersten und 
wichtigsten Schritt“ die Aufhebung der Sektorengrenzen. Endgültig. Pflegebedürftige Menschen hätten 
das Recht auf gesellschaftliche Partizipation und eine individuelle, möglichst selbstbestimmte Lebens-
führung – unabhängig von ihrem Wohnort, ihrem Alter oder ihren Beeinträchtigungen. Die starre Tren-
nung von ambulantem und stationärem Sektor wirke als Reformbremse und verhindere die Entwicklung 
innovativer Versorgungsmodelle. Zentraler Anknüpfungspunkt für eine Angleichung der Sektoren ist nach 
Rothgang die Einführung gleicher Vergütungsformen, die bei Pflege zu Hause oder bei Pflege in einem 
Heim nach denselben leistungsrechtlichen und leistungserbringungsrechtlichen Prinzipien funktioniere. 
Außerdem sei in dieser Reformperspektive die Verlagerung der Finanzierungsverantwortung für alle Leis-
tungen der Medizinischen Behandlungspflege in eine Sozialversicherung erforderlich. Bleibt zu fragen: 
„Was nun, Herr Spahn?“ 

Der Bundesgesundheitsminister spielt sofort mit und stellt einen Vorschlag für eine Finanzreform der 
Pflegeversicherung für die erste Jahreshälfte des Jahres 2020 in Aussicht. Wie weit Spahn im Zuge der 
Reform gehen wird, bleibt spannend. Dass der Minister sehr umsetzfreudig ist, was Gesetzesvorhaben 
anbelangt und „eine Menge wegschafft“ (O-Ton von Bundeskanzlerin Angela Merkel) gefällt dem einen 
mehr, dem anderen weniger. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, 
freut sich jedenfalls darüber. Denn seine zentrale Forderung an die Pflege auf der Berliner Pflegekon-
ferenz lautete: Mut. Und den habe Spahn, so Westerfellhaus. Ganz wichtig: Der Minister sei aber eben 
auch in der Lage, Fehler zu erkennen und nachzujustieren. 

Westerfellhaus gab zu: „Strukturen zu verändern ist eine der schwierigsten Übungen.“ Um die Rah-
menbedingungen in der Pflege für eine Professionalisierung und Attraktivitätssteigerung der Profession 
zu erwirken, leider aber wohl auch obligatorisch. 

Auch Ihnen wünsche ich: Seien Sie mutig!

Ihre 

Kerstin Müller
Redakteurin „Monitor Pflege“

Was nun, Herr Spahn?
> S. 11

> S. 23

Sag’s weiter: www.wissen-verdoppeln.hiv
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Interview

Akademisierung: „Qualität kostet!“
Am 1. September dieses Jahres ist Margareta Halek auf den Lehrstuhl für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/
Herdecke berufen worden und folgt damit der Pionierin Christel Bienstein als Leiterin des Pflegedepartments nach. Ihren 
Fokus bei Forschung und Lehre am Lehrstuhl Pflegewissenschaft will Halek zukünftig auf pflegerische Interventionen für 
ältere Menschen mit komplexen Pflegebedarfen legen. Auch der Umgang mit demenzbedingten Veränderungen im Verhalten 
von Menschen mit Demenz ist ein wichtiges Forschungsthema, zu dem Halek ab Februar 2020 eine neue Studie leiten wird. 
Über die akademische Pflegelandschaft, die strukturelle Entwicklung des Studiengangs Pflegewissenschaft an der Uni Witten/
Herdecke und die Technisierung bzw. Digitalisierung in der Pflege haben wir mit ihr gesprochen.

>> Frau Professor Halek, Sie sind im September auf den Lehrstuhl 
für Pflegewissenschaft berufen worden und folgen Christel Bien-
stein als Leiterin des Pflegedepartments nach. Wo steht die Pfle-
gewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke heute und in 
welche Richtung möchten Sie die Disziplin entwickeln? 

Meine Gespräche im Rahmen der Amtsübernahme lassen kei-
nen Zweifel daran, dass die Pfle-
gewissenschaft an der Universität 
etabliert ist. Durch die engagierte 
Arbeit meiner Vorgängerin Professor 
Christel Bienstein stellt niemand 
die Frage nach der Berechtigung 
dieses Departments. Das ist sehr 
positiv für die Entwicklung der Pfle-
gewissenschaft. Wir sind hier in to-
talen Umbrüchen. Nicht nur der sich 
vollziehende Generationswechsel, 
sondern auch die zukünftige thema-
tische Ausrichtung beschäftigen uns 
derzeit. Wir haben bereits 3 Säulen 
identifiziert, die die Basis für unse-
re Arbeit bilden sollen.

Würden Sie uns diese Säulen nä-
her erläutern?

Aber gerne. Die erste Säule 
bleibt das Alleinstellungsmerkmal 
der strikten Forschungsausrichtung 
in der Pflegewissenschaft. Unsere 
Studenten kennen sich zum Beispiel 
sehr gut mit Forschungsmethoden aus, werden darin geschult, kri-
tisch mit diesen umzugehen und auch die Promotionsquote ist 
hoch. Im Vergleich mit anderen Angeboten dieser Art sind wir 
schon sehr gut aufgestellt, wollen unser Profil jedoch noch schär-
fen, denn die Anforderungen an Pflegewissenschaft und Pflegefor-
schung entwickeln sich international. Da muss man auch schauen, 
dass man den Anschluss behält.

Womit beschäftigt sich die zweite Säule?

Professor Dr. Margareta Halek, Fakultät für Gesundheit (Department für Pflegewissenschaft) an der Uni Witten/Herdecke

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass einige Studierende wäh-
rend des Studiums für sich entdecken, dass die Beschäftigung mit 
Forschungsfragen für sie weniger interessant ist. Dass Theorieent-
wicklung oder Generalisierbarkeit der Ergebnisse langwierige Pro-
zesse sind und sie sich vorzugsweise mit der Praxisentwicklung, 
sprich Organisation, Motivationsmethoden, Projektmanagement, 

Evaluationsmethoden, interdiszipli-
närem Arbeiten u.a. beschäftigen. 
Daher haben wir entschieden, als 
zweite Säule eine generalistische 
Praxisentwicklung zu konstituieren.

Das wollen wir nun angehen, 
denn wir müssen unseren pflege-
wissenschaftlichen Studiengang re-
akkreditieren, und das möchten wir 
dazu nutzen, das Ganze auf diese 
Bedarfe auszurichten.

Und um die Trias komplett zu 
machen ...  

Die dritte Säule, die wir bereits 
in Angriff genommen haben, die je-
doch in Zukunft weiterer Entwick-
lung bedarf, ist die Säule der er-
weiterten Pflegepraxis. Hinter dem 
Schlagwort ANP – Advanced Nursing 
Practice - stehen hier sehr praktisch 
ausgebildete Akademiker, die sich 
im Gegensatz zur generalistischen 
Praxisentwicklung stärker inhaltlich 

orientieren und damit den „Hands on“-Bereich tangieren. Wir ha-
ben an dem von der Robert Bosch Stiftung finanzierten Projekt 
teilgenommen, bei dem mit der Universität Witten/Herdecke unter 
der Leitung von Prof. Wilfried Schnepp, die Philosophisch-Theolo-
gische Hochschule Vallendar und die Katholische Stiftungshoch-
schule München 3 Hochschulen bis Herbst 2020 einen Masterstudi-
engang Community Health Nursing konzipieren. Begleitet wird das 
Projekt von der Agnes Karll-Gesellschaft im Deutschen Berufsver-
band für Pflegeberufe.
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Interview

Was verbirgt sich hinter dem Studiengang Community Health 
Nursing?

In Deutschland existiert der Studiengang bisher nicht, in ande-
ren Ländern wie Kanada oder Finnland ist er hingegen seit langem 
etabliert. Die CHN unterstützen in Städten und ländlichen Regio-
nen die primäre Gesundheitsversorgung, wobei Gesundheitszent-
ren eine Schlüsselfunktion einnehmen. Hier, wo Patienten speziell 
auf sie abgestimmte Versorgungsangebote erhalten, arbeiten die 
Nurses in multiprofessionellen 
Teams, zu denen auch Arztper-
sonal oder Sozialarbeiterinnen 
und -arbeiter gehören. Gesund-
heitsförderung und Prävention in 
der Kommune sind die zentralen 
Aufgaben der Community Health 
Nurses. Inhaltlich wäre das eine 
große Innovation, aber es stellt 
sich die Frage, ob die Absolventen adäquate Tätigkeitsfelder fin-
den. Denn es geht nicht darum, dass die CHN in den ambulanten 
Dienst gehen, sondern eine Systemperspektive auf die Gemein-
de haben, Versogungsnetzwerke schaffen, Schnittstellen managen 
und damit in gewisser Weise Case Manager sein können.

Und wie ist der Status quo?
Wir würden diese Innovation gerne einführen, beschäftigen uns 

derzeit intern gerade mit Wirtschaftlichkeitsaspekten, aber die 
Frage ist: Gibt es so viele mutige Pflegende, die sich auf einen sol-
chen Masterstudiengang einlassen?

Wie ist es denn um die akademischen Pflegelandschaft derzeit 
grundsätzlich bestellt? Was kann die akademische Ausbildung leis-
ten?

Wir stecken momentan in einer ziemlich chaotischen Phase. 
Die Landschaft ist da sehr vielfältig – aber auch unübersichtlich. 
Was wir noch nicht deutlich machen können, ist die Lokalisierung, 
wann es für die Pflegenden lohnenswert und sinnvoll ist, eine aka-
demische Ausbildung anzustreben. Nicht jeder möchte auch nach 
dem Studium in Leitung oder Lehre. Es gibt viele, die in die Pra-
xis zurückwollen, in eine qualifizierte Praxis mit Verantwortung 
und der Möglichkeit, neue Prozesse oder Strukturen zu entwickeln. 
Doch welcher Studiengang zu welchen Tätigkeiten befähigt und 
dem Einzelnen die gewünschten Vorteile bringt, ist noch zu oft 
unklar. Ich hoffe, dass wir diese chaotische Phase überstehen und 
einzelne Profile bald besser ableitbar sind.

Und wie kommt dieser Prozess Ihrer Wahrnehmung nach voran? 
Wir haben seit kurzem in Nordrhein-Westfalen das Netzwerk 

Pflegehochschulen NRW, in dem dieser Ausbau stattfindet. Da tas-
tet man sich vorsichtig heran, wobei natürlich die Tatsache des 
Konkurrenzdrucks eine Rolle spielt. Wir buhlen alle um den Nach-
wuchs und versuchen attraktive Angebote zu machen, was die un-
übersichtliche Angebotslandschaft nicht verringert. Hinzu kommt, 
dass oft schlecht ersichtlich ist, welche Ausbildung und welche 
Schwerpunkte die Professoren haben. Wir haben bisher noch nicht 

so viele Akademiker, die professorabel sind, dafür aber viele Stu-
diengänge und möglicherweise bleibt die Profilentwicklung da ein-
fach manchmal auf der Strecke. Da brauchen wir mehr Zeit. 

Die andere Frage ist: Was sind die Bedarfe in der Praxis? Wir 
versuchen viel stärker diese Bedarfe zu erkennen und darauf zu re-
agieren; das bedingt zum Beispiel eine größere Flexibilität in der 
Studiengangsgestaltung. Darüber hinaus ist die Frage, ob wir eine 
größere Ausdifferenzierung benötigen. Es gibt beispielsweise AN-

Ps, die sich nur mit chroni-
schen Wunden beschäftigen 
und man muss sich die Fra-
ge stellen, ob das die Zukunft 
ist, oder man sich doch brei-
ter aufstellen muss. Das sind 
Fragen, die uns eigentlich 
die Versorgung zurückmelden 
müsste und es ist absolut 

notwendig, diesen Dialog zu intensivieren. 
Dramatisch wäre natürlich, wenn aufgrund des Fachkräfteman-

gels die Politik alle „ans Bett“ bringt und das Akademische auf der 
Strecke bleibt. Wir brauchen beides: Wissenschaft und Praxis. Es 
wird viele Parallelentwicklungen geben, aber ich wage mal die Pro-
gnose, dass es in 10 Jahren wieder besser aussehen könnte.

Was entgegnen Sie Kritikern, die nur Akademiker in Forschung 
und Lehre und maximal in der Einrichtungsleitung sehen wollen? 
Und die auf die steigenden Kosten für akademisch gebildete Kräf-
te verweisen?

Qualität kostet! Bei der Grundschullehrerin sagt auch niemand: 
Das könnten wir mit einer anderen Ausbildung aber billiger ha-
ben. Nur in der Pflege wird mit der Tradition argumentiert. Aktu-
elle internationale Studien belegen, dass die Versorgungsqualität 
steigt, wenn die Pflegefachkräfte akademisch ausgebildet sind. In 
Deutschland kann man den Unterschied zwischen schulisch und 
akademisch ausgebildeter Pflegekraft in der Praxis bisher schwer 
definieren, weil wir einfach noch zu wenig Akademiker haben. Im 
Moment saugt der Markt alles auf: alle, die akademisch gebildet 
sind, kommen in die Leitungs- und Steuerungsfunktion, was je-
doch erst mal normal ist, denke ich. Aus den Krankenhäusern kom-
men aber beispielsweise durchaus Anfragen.

Der Schwerpunkt Ihrer Forschung liegt im Gebiet der Versor-
gungsinterventionen. Auf der Berliner Pflegekonferenz haben Sie 
ein Projekt inklusive App vorgestellt, das Pflegende und Ange-
hörige dazu befähigen soll, das Verhalten Pflegebedürftiger mit 
Demenz besser zu verstehen. Wie soll diese Lösung konkret aus-
sehen?

Bei dem Projekt „Vifa-Vielfalt aus einer Hand“ handelt es sich 
um einen quartiersbezogenen Gesamtversorgungsvertrag für hilfe- 
und pflegebedürftige Menschen in der Häuslichkeit. Durch die un-
terschiedlichen Institutionen und Leistungserbringer entsteht ein 
hoher Koordinationsaufwand, der zu Schnittstellenproblematiken, 
Brüchen in der Versorgungskontinuität oder sogar zu Versorgungs-
lücken und Fehlversorgung führen kann. Das Gesamtversorgungs-

<< Qualität kostet! Bei der Grundschullehrerin sagt auch niemand: 
Das könnten wir mit einer anderen Ausbildung aber billiger haben. 

Nur in der Pflege wird mit der Tradition argumentiert. >>
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konzept der Städtischen Seniorenheime Krefeld (SSK) versucht da-
her, eine integrierte, vernetzte und aufeinander abgestimmte Ver-
sorgung zu gewährleisten. Vier vollstationäre Pflegeeinrichtungen 
unter dem Dach der SSK bieten diese Versorgungsangebote an. Der 
Anspruch dabei ist es, sich am sozialen Raum und den individu-
ellen Bedürfnissen und Bedarfen der NutzerInnen zu orientieren. 

Mit „Vifa“ setzen die SSK 
einen quartiersbezogenen Ge-
samtversorgungsvertrag nach § 
72 Abs. 2 SGB XI um, der in NRW 
bislang einmalig ist. Damit kön-
nen ambulante und stationäre 
Leistungen aus „einer Hand“ an-
geboten und direkt mit den Pfle-
gekassen abgerechnet werden.

Mit dem Projekt waren Sie für 
den Marie Simon Pflegepreis der Berliner Pflegekonferenz nomi-
niert. 

Richtig, und auch wenn wir den Preis nicht mit nach Hause 
nehmen konnten, war die Berliner Pflegekonferenz mit ihren Aus-
zeichnungen für die Uni Witten/Herdecke sehr erfolgreich. Drei der 
fünf Nominees bauten entweder auf Arbeiten des Departments für 
Pflegewissenschaft auf, oder hatten Alumna oder Alumni in ihren 
Reihen, die die Projekte durchgeführt haben. Das hat mich sehr 
stolz gemacht, da das als Indikator dafür gelten kann, dass wir 
Menschen aus- und weiterbilden, die erfolgreich Themen aufgrei-
fen, die für die aktuellen und auch zukünftigen Bedarfen der Pflege 
von Bedeutung sind.

Können Sie das näher erläutern?
So hat beispielsweise die Thematik der pflegenden Kinder und 

Jugendlichen, mit der sich das auf der Konferenz ausgezeichnete 
Projekt „Superhands – Hilfe und Rat für Young Carers“ (Bericht 
siehe Seite 14) auseinandersetzt,  Prof. Dr. Sabine Metzing an der 
Universität Witten/Herdecke vor rund 10 Jahren als erste auf den 
Tisch gebracht. Die Zahlen aus ihrer Studie dienten dem Gewinner-
projekt als Ausgangspunkt für die Arbeit. Also sind wir auch ein 
bisschen an diesem Sieg beteiligt. Es ist erfreulich, dass dieses 
wichtige Thema zunehmend in den Fokus rückt und die Politik ist 
aufgefordert, sich damit zu beschäftigen. 

Sie entwickeln eine App, die Angehörigen und Pflegenden hel-
fen soll, Menschen mit Demenz besser zu verstehen. 

Ich beschäftige mich schon sehr lange mit der Frage nach dem 
Verstehen des Verhaltens von Menschen mit Demenz. Meinen Un-
tersuchungen zugrunde liegt die Tatsache, dass Verhalten immer ei-
nen Sinn hat,  den wir aber oft einfach nicht verstehen. Da braucht 
es gewisse Indikatoren. Der Ursprung liegt bei der Unterstützung 
Pflegender in Altenheimen, denn je besser man das Verhalten der 
Demenzkranken versteht, umso besser kann man die Intervention 
planen. Es gibt sehr viel englischsprachige Studien dazu, aber das 
Wissen ist in der professionellen Pflegepraxis nicht vorhanden. Da-

<< Assistive Technologien können die Versorgung und den Verbleib 
von Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit unterstützen und einen 
Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität leisten. Hier gibt es noch 
eine große Forschungslücke, die durch die Entwicklung eines techni-

schen Assistenzsystems im Rahmen des Projektes insideDEM geschlos-
sen werden soll. >>

her haben wir uns sehr viel Mühe gemacht, dieses Wissen in die 
Pflege zu bringen und zum Beispiel das Thema Fallbesprechungen 
als eine Plattform des Austausches, des Wissens, der Vermittlung 
zu nehmen.

Aber die aktuelle App-Entwicklung „insideDEM“ richtet sich an 
pflegende Angehörige oder 
Pflegende von in der Häus-
lichkeit lebenden demenziell 
Erkrankten.

Irgendwann stellten wir 
uns im Team die Frage, ob 
eine Unterstützung für die 
Pflegenden in der Häuslich-
keit nicht noch dringlicher 
sei, da diese noch viel weni-
ger die Möglichkeit haben, an 

das Wissen der internationalen Literatur zu gelangen. Ich kam mit 
Professor Dr.-Ing. Thomas Kirste von der Universität Rostock ins 
Gespräch, der eine Anwendung, die Entscheidungsprozesse unter-
stützt, für möglich hielt und wir uns an die Umsetzung gemacht 
haben. Assistive Technologien können die Versorgung und den Ver-
bleib von Menschen mit Demenz in der Häuslichkeit unterstützen 
und einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität leisten. Hier 
gibt es noch eine große Forschungslücke, die durch die Entwick-
lung eines technischen Assistenzsystems im Rahmen des Projek-
tes insideDEM geschlossen werden soll. Im ersten Förderzeitraum 
mussten wir allerdings feststellen, dass das schwieriger war als 
ursprünglich gedacht. 

Das hört sich etwas ernüchtert an. 
Ernüchternd war letztlich doch die Erkenntnis, dass wir noch 

lange nicht da sind, wo wir hinwollen. Denn es fehlen jede Menge 
Daten, auf deren Basis das System eine begründete Entscheidung 
treffen könnte. Unser Prototyp, den wir in der Häuslichkeit einge-
setzt haben, brachte die Rückmeldung, dass gerade für den begin-
nenden Pflegeprozess eine digitale Unterstützung von den Pflegen-
den gewünscht war. Darüber hinaus erwartete die Zielgruppe hier 
eine intuitivere Bedienung und weiterführende Informationen. Soll 
heißen, wenn ich zum Beispiel den Vorschlag einer Mobilisierungs-
maßnahme für den zu Pflegenden erhalte, will ich auch Vorschläge 
erreichbarer Physiotherapeuten erhalten. Die User wollen keine In-
sellösungen, sie wollen das Komplettpaket. Das kann unser System 
aber noch nicht leisten. Wir arbeiten daran, eine solche Plattform 
bzw. Ansätze für einen digitalen Ratgeber zu entwickeln. 

Es kann natürlich auch sein, dass wir feststellen, dass die Ent-
wicklung zu viel Aufwand bedeutet und es letztlich günstiger ist, 
eine Community Health Nurse dorthin zu schicken, die das Wissen 
hat und die Prozesse begleiten kann. Wäre auch ein Ergebnis, wenn 
es am Ende heißt: Die Professionalität kann man nicht ersetzen. 

Das Projekt wird fortgesetzt. Wie sieht die Finanzierung aus? 
Wir haben wieder einen Antrag beim BMBF gestellt, der auch 

Interview
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genehmigt wurde, sodass der Startschuss im Februar 2020 erfol-
gen kann. 

Digitale Entwicklungen in der Pflege. 
Der digitale Markt ist ja ein Hype-Markt, mit ziemlich viel Wild-

wuchs. Anwendungs-Entwickler haben oft gar keinen Bezug zur 
Pflege. Sie entwickeln Lösun-
gen, ohne die Zielgruppe in die 
Planung miteinzubinden. So 
fehlt bei vielem die pflegewis-
senschaftliche Kompetenz, die 
sicherlich bei der großen Zahl 
der Projekte nicht in Gänze si-
chergestellt werden kann, aber 
da ist auf jeden Fall mehr mög-
lich. 

Die meisten Projekte finden 
sich im Bereich Dokumentation oder Datentransfer. Das ist sicher 
ein wichtiges Thema, aber ich bin beispielsweise ein Verfechter 
der Pflegedokumentation, da man Einschätzungen und Bewertun-
gen vornimmt, um Interventionen abzuleiten. Dieser Prozess der 
Reflexion entfällt mit der zunehmenden elektronischen oder digi-
talen Unterstützung. Da muss man aufpassen, wo die Entwicklung 
hingeht. 

Die Unterstützung muss derart sein, dass sie nicht mehr Arbeit 
macht. Und das sehe ich in der Praxis bisher nicht. Jetzt wird da-
von gesprochen, dass Einrichtungen IT-Spezialisten und Servicebe-
gleiter brauchen. Die Frage ist: Wo fängt die Unterstützung an und 
wo wirds zum Problem? 

Hilft das DVG von Jens Spahn bei dieser Entwicklung?
Es unterstützt den Transfer bewährter Entwicklung in die Praxis. 

Diese Hürde abzubauen ist absolut notwendig. Ob das die Entwick-
lung außerordentlich fördert oder wegweisend sein wird, kann ich 
nicht sagen, aber ich denke, dass die Entwicklung grundsätzlich 
notwendig ist. Und warum sollte dann nicht auch eine entspre-
chend qualifizierte Pflegefachkraft wie die CHN eine digitale An-
wendung verschreiben können. Oder ein Hilfsmittel? Wenn innova-
tiv, dann wäre das doch ein konsequenter Schritt.

Welche Rahmenbedingungen muss die Politik denn schaffen, 
damit die Akademisierung sich weiter positiv entwickeln kann?

Die Politik schaut derzeit intensiv auf die konkrete Versorgung. 
Und sie suchen nach Lösungswegen für den akuten Pflegefach-
kräftmangel. Sie setzt auf Fast Tracks zum Beispiel für die Alten-
pflege, dass sie dann auch schneller bzw. einfacher zu ihrem Ab-
schluss kommen. 

Ich kann das gut verstehen, glaube aber, dass sie gleichzeitig 
parallel mit demselben Nachdruck etwas für die Akademisierung 
tun müssen. Das schließt auch die Einrichtung geeigneter Stel-
len im System mit ein. Eben auch offen zu sein für neue Rollen-
beschreibungen. Natürlich können wir jetzt schon Pflegeprozesse 
selbstständig steuern, aber ich komme immer an diese Schnitt-

stellen, wo ich keinen Schritt weiterkomme, weil jemand anderes 
etwas machen muss. Und die Frage ist, gibt es da Tracks, die ich 
als Pflegender selbstständig durchgehen kann? Das müsste parallel 
laufen, sonst legen wir ein Übergewicht auf diese Praxis, die jetzt 
schnell Pflegende produzieren soll und dann gerät die Akademisie-
rung wieder ins Hintertreffen. 

In der Praxis freut man sich 
über die Änderungen. Da sind 
mit den Gesetzen viele Dinge 
umgesetzt worden, auf die wir 
lange gewartet haben, aber ich 
glaube, die Neuerungen müs-
sen jetzt erst mal in der Praxis 
ankommen und ihre Wirkung 
entfalten. 

Profitieren alle pflegeri-
schen Gesundheitsfachberufe gleichermaßen? 

Die Professionalisierung im Krankenhaus steht meiner Meinung 
nach im Fokus und die Altenhilfe bräuchte mehr Aufmerksamkeit. 
Sie ist immer noch deutlich schlechter gestellt als beispielsweise 
die Krankenpflege und ist doch mittlerweile eine hochkomplexe 
Versorgung mit Problematiken physischer und psychischer Natur. 
Ich glaube, hier wäre noch mehr Qualifizierung angebracht. Aber 
ich hätte mir gewünscht, dass man auch dort sein Augenmerk auf 
die Frage richtet, welche Qualifizierung vonnöten ist – nicht zu-
letzt auch die Bedeutung der akademischen Qualifikation. Das ist 
hier noch gar nicht angekommen, außer vielleicht partiell in der 
Leitungsfunktion. Aber das hier ein Masterabsolvent „am Bett“ ar-
beitet, habe ich noch nie gehört. 

Frau Professor Halek, vielen Dank für das Gespräch. <<

Das Interview führte Redakteurin Kerstin Müller.

Professor Dr. Margareta Halek 
Die 46-Jährige ist neu berufene Lehrstuhlinhaberin für Pflegewissenschaft sowie die 
neue Leiterin des Departments für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/
Herdecke. Nach ihrer Ausbildung zur Altenpflegerin absolvierte Halek ihr Bachelor-, 
Master- und Promotionsstudium der Pflegewissenschaft an der UW/H, bevor sie 2009 
an den neu gegründeten Standort Witten des Deutschen Zentrums für Neurodegene-
rative Erkrankungen e.V. wechselte, an dessen Ausbau sie maßgeblich beteiligt war. 
Dort war sie seit 2009 als Leiterin der Forschungsgruppe Versorgungsinterventionen 
und als stellvertretende Standortsprecherin tätig. Zuletzt hatte sie zusätzlich seit 
2016 die Juniorprofessur für Pflegewissenschaft mit dem Schwerpunkt „Pflege von 
Menschen mit Demenz“ am Department für Pflegewissenschaft inne.

<< Die Professionalisierung im Krankenhaus steht meiner Meinung 
nach im Fokus und die Altenhilfe bräuchte mehr Aufmerksamkeit. Sie 
ist immer noch deutlich schlechter gestellt als beispielsweise die Kran-

kenpflege und ist doch mittlerweile eine hochkomplexe Versorgung, 
mit Problematiken physischer und psychischer Natur und ich glaube, 

hier wäre noch mehr Qualifizierung angebracht. >>
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Neuer Masterstudiengang bildet Fachleute für Palliative Care aus

VAMOS-Studie: Absolventen bringen erweiterte Kompetenzen in die Versorgung ein

>> Absolventinnen und Absol-
venten der Modellstudiengänge 
Pflege, Hebammenkunde, Phy-
siotherapie, Ergotherapie und 
Logopädie finden zum Großteil 
den Weg in die patientennahe 
Versorgung. Das ist ein zent-
rales das Ergebnis der „VAMOS-
Studie“, einer vom nordrhein-
westfälischen Gesundheitsmi-
nisterium geförderten Verbleib-
studie der Absolventinnen und 
Absolventen in Nordrhein-West-
falen, an der die hsg Bochum als 
koordinierende Stelle mitwirkte. 
„Insbesondere für die Hoch-
schule für Gesundheit sind die 
Ergebnisse dieser Studie sehr 

wichtig, da wir an der hsg Bo-
chum von Beginn an alle fünf 
Modellstudiengänge angeboten 
haben, die im Rahmen der Stu-
die wissenschaftlich erhoben 
wurden“, erklärte Prof. Dr. Anne 
Friedrichs, Präsidentin der hsg 
Bochum, am 4. November in Bo-
chum und fügte hinzu, dass sie 
mit den Ergebnissen sehr zufrie-
den sei. Friedrichs: „Es stützt 
unsere langjährige Forderung, 
baldmöglichst alle Modellstu-
diengänge in Regelstudiengän-
ge zu überführen, wenn deut-
lich wird, dass sich unsere Ab-
solventInnen erfolgreich in den 
Arbeitsmarkt integrieren und ihr 

Kompetenzpro-
fil auch von Ar-
beitgeberInnen 
gefragt ist.“ 

In der Stu-
die VAMOS wur-
de der berufli-
che Verbleib der 
A b s o l v e n t I n -
nen nach dem 
Abschluss ei-
nes Studiums in 

den Modellstudiengängen der 
Ergotherapie, Hebammenkun-
de, Logopädie, Pflege und Phy-
siotherapie untersucht, die seit 
dem Wintersemester 2010/2011 
an sieben Hochschulstandor-
ten in Nordrhein-Westfalen an-
geboten werden. Die Studie, 
durchgeführt vom 1. Juli 2017 
bis zum 30. Juni 2019, wurde 
durch das Ministerium für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales 
des Landes NRW gefördert. Der 
Forschungsverbund bestand aus 
sieben Hochschulen und drei In-
stituten. Im Rahmen einer Quer-
schnittstudie wurden insgesamt 
515 AbsolventInnen und 109 
ArbeitgeberInnen befragt. 

Die hsg Bochum wirkte im 
Forschungsverbund zur Umset-
zung der Studie als koordinie-
rende Stelle. Prof. Dr. Sven Die-
terich, Professor für Gesund-
heitswissenschaften an der hsg 
Bochum und Leiter der koor-
dinierenden Stelle, und Rüdi-
ger Hoßfeld, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der koordinierenden 
Stelle, waren verantwortlich für 

die Koordination des Gesamt-
projektes. 

„Die Ergebnisse der Studie 
zeigen, dass den AbsolvenIn-
nen in der Regel ein problem-
loser und einschlägiger Berufs-
einstieg gelingt. Dabei arbeiten 
sie in verschiedenen Arbeitsfel-
dern, wobei in jeder Berufsgrup-
pe ein Arbeitsort – wir sprechen 
von ‚Setting‘ – klar dominiert. 
In der Pflege und in der Heb-
ammenkunde arbeiten über die 
Hälfte der AbsolventInnen im 
Krankenhaus. In den Therapie-
berufen sind die meisten Ab-
solventInnen in einer ambulan-
ten Therapiepraxis tätig“, fasste 
Dieterich zusammen. Dabei sei-
en acht von zehn AbsolventIn-
nen hauptberuflich in Stellen 
tätig, in denen sie vor allem kli-
entennahe Aufgaben umsetzen. 
In allen untersuchten Kompe-
tenzfeldern in der beruflichen 
Praxis, wie zum Beispiel dem 
‚Durchführen klientInnenbezo-
gener Maßnahmen‘ oder ‚Schu-
len und Anleiten von KlientIn-
nen‘ schätzen sich die Absol-
ventInnen als handlungssicher 
ein. Insbesondere im Kompe-
tenzfeld der interprofessionel-
len Zusammenarbeit schätzen 
sie ihre Handlungssicherheit als 
besonders hoch ausgeprägt ein, 
erläuterte Dieterich. „Die be-
fragten ArbeitgeberInnen neh-
men bei den AbsolventInnen 
der Modellstudiengänge im Ver-
gleich zu fachschulisch Ausge-
bildeten einen Kompetenzmehr-
wert wahr. Dieser zeigt sich am 
deutlichsten beim Planen, Steu-
ern und Evaluieren von Behand-
lungs- beziehungsweise Pflege-
prozessen sowie bei der Quali-
tätssicherung und -entwicklung 
und beim Recherchieren wis-
senschaftlicher Erkenntnisse“, 
führte der Gesundheitswissen-
schaftler aus. <<

>> Mit der Versorgung schwer- 
und sterbenskranker Menschen 
in allen Lebensphasen beschäf-
tigt sich nicht nur die Medizin. 
Auch die Pflege-, Geistes- und 
Sozialwissenschaftler und -innen 
widmen sich dieser Aufgabe und 
erforschen sie. Dabei ist Palliati-
ve Care eine relativ junge Diszip-
lin. Es gibt kaum Studiengänge, 
die auf eine Tätigkeit in der Pal-
liativversorgung oder in der For-
schung vorbereiten, doch gerade 
solche Fachleute werden immer 
mehr gesucht. Prof. Dr. Claudia 
Oetting-Roß und Meike Schwer-
mann vom Fachbereich Gesund-
heit der FH Münster haben des-
halb den Masterstudiengang Pal-
liative Care initiiert. „Unser Ziel 

war es, einen Studiengang auf-
zubauen, der mehrere Perspekti-
ven integriert: gesundheits- und 
pflegewissenschaftliche, sozial- 
und geistes- sowie kulturwissen-
schaftliche“, sagt Oetting-Roß. 
Und an all diese Professionen 
richtet sich das Masterprogramm 
– vorausgesetzt, die Bewerber 
sind in der Palliativversorgung 
integriert und weisen mindestens 
einen Bachelor- oder Diplomab-
schluss nach. „Diese Vielfalt ist 
der große Pluspunkt unseres Pro-
gramms“, so Schwermann. Wer 
es absolviert, arbeitet disziplin-
übergreifend miteinander – und 
lernt, wissenschaftliches Han-
deln in die Strukturen der palli-
ativen Versorgung zu implemen-

tieren und diese weiterzuentwi-
ckeln. Dazu zählt zum Beispiel, 
den psychologischen Bedürfnis-
sen der Menschen in der letzten 
Lebensphase gerecht zu werden, 
das körperliche Wohlbefinden 
während des Krankheitsverlaufs 
evidenzbasiert zu fördern und 
die klinische sowie ethische Ent-
scheidungsfindung in der Pallia-
tivversorgung zu initiieren, mo-
derieren und evaluieren. „Wir 
verknüpfen Theorie und Praxis, 
indem die Studierenden metho-
dengeleitet Fallsituationen ken-
nenlernen, diskutieren und Pra-
xisprobleme bearbeiten“, hebt 
Oetting-Roß hervor. „Diese re-
flexive Kompetenz ist ein ganz 
wichtiges Ziel!“<<

Prof. Dr. Sven Dieterich und Rüdiger Hoßfeld
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>> „Mich hat dieses Jahr be-
wegt, wie viele Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland in 
der Pflege arbeiten.“ Dass Yves 
Rawiel die diesjährige Berliner 
Pflegekonferenz mit diesen Wor-
ten eröffnete, macht den Stel-
lenwert des Themas für den Ge-
schäftsführer von spectrumK 
und Organisator der Veranstal-
tung deutlich. 230.000 diverse 
Familienmitglieder pflegende 
Kinder und Jugendliche sind es 
laut einer ZQP-Studie aus dem 
Jahr 2016 deutschlandweit. In 
Berlin alleine 11.000, wie Rawi-
el angab; und so sollte das The-
ma an diesem Tag noch in den 
Fokus rücken.

Politik muss für  
Entlastung sorgen

Moderator Jochen Schropp, 
als Schauspieler und Fernseh-
moderator bekannt, kündigte 
den nächsten Redner wie folgt 
an: „Er trägt die Berufung nicht 
nur in seiner amtlichen Bezeich-
nung, er lebt sie auch.“ Der vom 
Gros des Auditoriums sicherlich 
daraufhin bereits identifizierte 
Pflegebevollmächtigte der Bun-
desregierung, Staatssekretär 
Andreas Westerfellhaus, lobte 
den der Bedeutung der Profes-
sion Rechnung tragenden Veran-
staltungsrahmen der Pflegekon-

ferenz, um sodann eine Brücke 
zu den Rahmenbedingungen der 
Pflege zu schlagen. Diese seien 
gerade für die größte Gruppe der 
Pflegenden, nämlich der der An-
gehörigen, noch lange nicht be-
friedigend. Und er sprach ihnen 
seinen Respekt für die Leistun-
gen aus, da sie Einschränkungen 
im Alltag und auch Unsicherhei-
ten im Bezug auf die eigene Al-
tersversorgung über viele Jahre 
in Kauf nähmen. 

Viele Reports dokumentier-
ten aktuell eine hohe physische 
sowie psychische Belastung der 
pflegenden Angehörigen und 
so müsse es Aufgabe der Poli-
tik sein, hier 
für größere 
Entlastung zu 
sorgen. „Wir 
haben Maß-
nahmen im 
Bereich der 
Rehabilitati-
on und Prä-
vention ge-
schaffen“, die 
jedoch parti-
ell nicht grif-
fen, da bei-
s p ie l swe i s e 
der Anspruch 
auf Kurzzeit-
pflege durch 
f e h l e n d e 
Kurzzeitpfle-

„Das hat immer was mit Loslassen zu tun“
6. Berliner Pflegekonferenz am Westhafen Event & Convention Center 

Angehörigen-Entlastungsgesetz, Gesetz für bessere Pflegelöhne, Pflegeberufegesetz – „Es tut sich was“, wie Staatsse-
kretär Andreas Westerfellhaus auf der 6. Berliner Pflegekonferenz ausrief. Für manch einen ist das Tempo, das vor allem 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Sachen Gesetzgebung vorlegt, sogar zu hoch. Doch es brauche Bewegung, um 
möglichst zügig bessere Rahmenbedingungen und damit eine Attraktivitätssteigerung für die Pflege zu erreichen. Um 
diesen Weg gemeinsam zu gehen, fanden sich am 7. November Akteure aus Praxis, Politik, Wissenschaft und Forschung 
im Westhafen Event & Convention Center Berlin ein, um Ideen, Innovationen und auch unkonventionelle Konzepte aus-
zutauschen und zu diskutieren. Mit Berlin als nationalem und Fiannland als internationalem Partnerland waren Ideen 
und Konzepte aus Ballungsraum und Flächenland prominent auf der Berliner Pflegekonferenz vertreten.

temangel. Oft würden hier aus 
der Berufsgruppe die schlechten 
Rahmenbedingungen genannt, 
wie mangelnde Pflegezeit oder 
wenig verlässliche Dienstpläne. 
Laut der „Pflege-Comeback-Stu-
die“ aus dem letzten Jahr wür-
den 48% der Berufsaussteiger, 
was rund 120.000 bis 200.000 
Pflegefachkräften entspreche, 
bei besseren Bedingungen zu-
rück. „Ja verdammt nochmal, 
dann müssen wir an diesen 
Rahmenbedingungen was tun“, 
sprachs und nahm damit auch 
die Kritiker und Verhinderer ei-
nes bundeseinheitlichen Tarif-
vertrages in die Pflicht. 

geplätze nicht realisierbar sei. 
„Ich habe der Bundesregierung 
vor kurzem Vorschläge gemacht, 
und ich glaube, dass diese auch 
zum Erfolg führen können – weil 
andere habe ich bisher noch 
nicht gehört“, und aus verschie-
denen Bundesländern gäbe es 
bereits posititive Signale, diese 
in die Erprobung zu bringen. 

Auch eine Machtfrage

„Aber es ist nicht immer 
nur alles eine Frage der Finan-
zierung“, stellte der Pflegebe-
vollmächtigte fest und verwies 
auf den herrschenden Fachkräf-

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung Andreas Westerfellhaus Qu
el

le
 d

er
 F

ot
os

 d
ie

se
r 

Se
it

en
: B

er
lin

er
 P

fle
ge

ko
nf

er
en

z,
 S

an
dr

a 
W

ild
em

an
n 

un
d 

St
ef

an
 W

ie
la

nd

MPflege_04_19.indd   11 22.11.2019   17:10:13



Monitor Pflege

12 www.monitor-pflege.de

Report

Ausbildung und der Studienan-
gebote auch in der Verantwor-
tung, stellten sich dieser jedoch 
nicht angemessen. „Ich bin in 
allen Bundesländern gewesen 
und da komme ich manchmal 
mit sehr viel Unverständnis zu-
rück. Ein Beispiel: Wenn man 
die Schulkosten in Bayern bei 
den Budgetverhandlungen für 
die Schulen mit ca 11.000 pro 
Auszubildendem ausverhandelt 
hat und in meinem Heimatland 
(Nordrhein-Westfalen, Anm. d. 
Red.) mit rund 7.200 Euro aus-
verhandelt, kann das nicht funk-
tionieren – bei einer einheitli-
chen professionellen Pflegeaus-
bildung.“ Lehrermangel und ei-
ne nicht optimale Qualifizierung 
derselben gingen zulasten der 
Ausbildungsqualität.  

Neue Zentrale Service-
stelle Berufsanerkennung

Die Angst vor dem Gespenst 
Digitalisierung wollte Wester-
fellhaus den anwesenden Be-
rufsangehörigen nehmen. „Es 
geht um Entlastung“, sagte er, 
damit eine größere Konzentrati-
on auf die pflegerische Interven-
tion möglich sei. Dringend Ein-
zug müsse jetzt auch die elek-
tronische Patientenakte halten 
und last but not least gelte es 
für die Profession, sich bei der 
Entwicklung von technischen 
und digitalen Lösungen einzu-
mischen, um den Prozess und 
die Lösungen im Zuge der Ent-
wicklung sinnvoller Lösungen 
mitzubestimmen. 

Mehr als sinnvoll bewertete 
der Staatssekretär auch die am 
01.02.2020 an den Start gehen-
de Zentrale Servicestelle Berufs-
anerkennung (ZSBA), die Antrag-
stellende aus dem Ausland durch 
das Anerkennungsverfahren be-
gleiten soll, um die Verfahren 
zu beschleunigen. Denn diese 
fachliche Unterstützung aus dem 

Pflegebevollmächtigter Wes- 
terfellhaus forderte mehr Mut: 
„Wenn die Ideen gut sind, dann 
müssen wir das, was diese Ide-
en behindert, abschaffen, und 
nicht die Ideen aufgeben.“ 
Strukturen zu verändern sei tat-
sächlich eine der schwierigsten 
Übungen: „Das hat immer etwas 
mit Loslassen zu tun, das hat 
immer etwas mit Macht zu tun, 
das hat auch immer etwas mit 
Geld zu tun, und das hat immer 
etwas mit Ungewissem zu tun, 
weil man nicht genau weiß, wo 
die Reise hingeht.“ 

Apropos Mut: Die mancher-
orts kritisierte Aktivität Jens 
Spahns, als Bundesgesundheits-
minister Gesetzesvorbereitungen 
sowie Gesetzesabschiede in Sa-
chen Pflege in großer Zahl auf 
den Weg zu bringen, identifizier-
te der Staatssekretär als mutig 
und richtig. Die notwendige Be-
reitschaft nachzukorrigieren und 

nachzujustieren sei bei Spahn 
vorhanden. 

Handlungsautonomie für 
die Pflege

Mehr Verbindlichkeit in der 
Umsetzung beschlossener Maß-
nahmen wünschte sich Wester-
fellhaus ausdrücklich von den 85 
Teilnehmern der Konzertierten 
Aktion Pflege. Alle Verbände, Or-
ganisationen und Institutionen 
hätten sich dieser gesamtgesell-
schaftspolitischen Aufgabe zu 
stellen und eine ihm zu Ohren 
gekommene Abkehr einiger Ak-
teure sei nicht hinnehmbar. 

Dagegen gab das zum 
1.1.2020 in Kraft tretende Pfle-
geberufereformgesetz bei Wes-
terfellhaus Anlass zur Freude. 
Zum ersten Mal seien hier Vor-
behaltene Tätigkeiten geregelt 
und es sei an der Zeit, „die Pro-
fession endlich das machen zu 

lassen, wofür sie qualifiziert 
ist“. Und das eben auch berufs-
rechtlich, handlungsrechtlich, 
leistungsrechtlich abzusichern, 
„denn alles andere ist Ver-
schwendung von Ressourcen“, 
konstatierte der Redner. Inhal-
te zur Ausgestaltung der Vorbe-
haltenen Tätigkeiten wie auch 
der selbständigen Ausübung der 
Heilkunde sei man gerade da-
bei auszuformulieren. Wester-
fellhaus verspricht sich dadurch 
eine Attraktivitätssteigerung 
des Pflegefachberufes und eine 
Verbesserung der Versorgungs-
sicherheit in den unterschied-
lichen Strukturen – ländlicher 
Raum, Ballungszentrum, Zusam-
menarbeit mit anderen Berufs-
gruppen. 

Als wenig attraktiv werte-
te der Staatssekretär das The-
ma Investitionskosten der Län-
der. Diese sind an der Ausge-
staltung  der Qualifizierung der 

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesregierung, Dilek Kalayci, Senatorin für Ge-
sundheit, Pflege und Gleichstellung, Yves Rawiel, Geschäftsführer spectrumK und Initiator der Berliner Pflegekonferenz.
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durch drei Ak-
teure: die Po-
litik, die Kos-
tenträger und 
die Leistungs-
erbringer. Mit 
dem Dialog 
„Pflege 2030“ 
werde den 
Bürgerinnen 
und Bürgern 
nun eine Part-
nerrolle in 
diesen Ausge-
staltungspro-
zessen gege-
ben. Ziel des 
Dialogs sei 
es, die künfti-
gen Altenhil-
fe- und Pfle-
gestrukturen in Berlin verstärkt 
an der Lebenswirklichkeit und 
Vielfältigkeit der Menschen aus-
zurichten. Neben dem Projekt 
„Pflege 4.0“, das sich um die 
Schulung der digitalen Kompe-
tenz in der Schule bemüht und 
auch die Anbindung von stati-
onären Einrichtungen an die Te-
lematikinfrastruktur erreichen 
will, stellte die Senatorin den 
„Pakt für die Pflege“ vor, der 
den Fokus auf die Ausbildung 
richtet. Scharfe Kritik übte sie 
am privaten Berliner Arbeitge-
berverband, der aufgrund der 
Aufnahme von Tarifverträgen 
in den Pakt aus selbigem aus-
gestiegen sei. „Arbeitgeber, die 
nicht verstanden haben, dass 
Tarifverträge die Branche auf-
werten und die Traifverträge 
bekämpfen, haben den letzten 
Schuss nicht gehört“, erklärte 
Kalayci.

Die Senatorin forderte zu-
dem eine Lohnersatzzahlung für 
pflegende Angehörige, ähnlich 
wie das Ende August bereits Fa-
milienministerin Dr. Franziska 
Giffey mit dem „Familienpfle-
gegeld“ getan hatte, welches 
sie als Rednerin im Rahmen der 

abendlichen Preisverleihung des 
Otto Heinemann- wie des Marie 
Simon Pflegepreises erneut tat. 
Als „tief sozialdemokratisches 
Projekt, das allerdings nicht im 
Koalitionsvertrag verankert sei“, 
wahrscheinlich eher mittelfris-
tig zu denken. 

Giffey war es wichtig zu be-
tonen, dass die Gesellschaft ein 
größeres Bewusstsein dafür ent-
wickeln müsse, dass „die Pflege 
nicht nur ein Thema für das Al-
ter, sondern ein Thema für alle 
Generationen“ sei. Die Berliner 
Pflegekonferenz bilde eine gu-
te Plattform zum Austausch von 
Fachexpertise und neuen Ideen 
wie auch zur Kooperation mit 
neuen Partnern. 

„Mach‘ Karriere als 
Mensch“

Die „riesengroße Zukunfts-
aufgabe Pflege“, die sich mit 
einer mittelfristigen Perspekti-
ve von bundesweit 4 Millionen 
Pflegebedürftigen als Herausfor-
derung darstelle, könne nur in 
Zusammenarbeit bewältigt wer-
den. dazu gehörten Bemühun-
gen Fachkräfte zu halten und 

zurückzuholen, eine qualifizier-
te Ausbildung sowie ausländi-
sche Fachkräfte zu rekrutieren. 
Denn „die Fachkräfte, die wir 
heute brauchen sind schlicht-
weg nicht alle vor 20 Jahren ge-
boren worden“, analysierte die 
Ministerin und so sei die Fach-
kräftethematik aus dem Ausland 
ein Schwerpunkt der Politik. 
Einen weiteren beschrieb Gif-
fey mit der Werbung von Schul-
abgängern für die Profession. 
Dazu habe man im Oktober die 
bundesweite Kampagne „Mach 
Karriere als Mensch!“ gelauncht. 
Ziel sei, möglichst vielen Men-
schen zu vermitteln, dass das 
Pflegeberufegesetz neue attrak-
tive Möglichkeiten für die Pro-
fession eröffne. Kampagnenma-
terial – auf Wunsch auch mit in-
dividuellem Logo versehen – ge-
be es kostenlos beim Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. „Ich bin 
froh, dass das Gesetz für bessere 
Pflegelöhne durch den Bundes-
tag ist, genauso wie das Ange-
hörigen-Entlastungsgesetz“, so 
Giffey, denn dieser Gruppe müs-
se man auch ganz besondere Be-
achtung schenken. <<

Ausland werde benötigt. 
„Es tut sich was!“, rief Wes-

terfellhaus dem Auditorium ent-
gegen und appellierte noch ein-
mal an die 1,4 Millionen beruf-
lich Pflegenden, sich zu solida-
risieren und mit einer Stimme 
zu sprechen. Denn nur so kön-
ne man sich gegenüber Arbeit-
gebern und Politik stark positi-
onieren. Der Begriff solidarisch 
fiel zum Abschluss von Wester-
fells Vortrag ebenso im Kontext 
einer anstehenden Reform der 
Pflegeversicherung, die notwen-
dig sei, um den Eigenanteil der 
Bewohner stationärer Einrich-
tungen nicht ins Unermessliche 
steigen zu lassen. 

Berlin im Bürgerdialog

Nach dem Applaus des Publi-
kums konnte Westerfellhaus sich 
auch noch ein Lob der Berliner 
Senatorin Dilek Kalayci abho-
len, die dessen Engagement in 
Sachen Pflege auf Bundesebe-
ne würdigte. Mehr Enagagement 
hingegen forderte sie von der 
Gesellschaft, die sich klar darü-
ber werden müsse, welchen Stel-
lenwert die Pflegebedürftigkeit 
eines Menschen heute habe. In 
Berlin, so ließ Kalayci erkennen, 
stehe die Pflege politisch ziem-
lich weit oben auf der Agenda 
und so stellte sie beispielsweise 
das Projekt „Pflege 2030“ vor. 
Dabei sollen zukünftige Heraus-
forderungen und Veränderungen 
im Rahmen eines Bürgerdialogs 
erörtert werden. „Es wird da-
bei keine Vorgaben geben. Im 
Mittelpunkt stehen die Hinwei-
se, Tipps, Forderungen und An-
regungen der Bürgerinnen und 
Bürger“, so Kalayci. Der Dialog 
„Pflege 2030“ beschreibe einen 
ganz neuen Ansatz, denn bis-
her sei die Ausgestaltung von 
Unterstützungs- und Hilfsstruk-
turen sowie Leistungsangebo-
ten im Wesentlichen bestimmt 

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Die 6. Berliner Pflegekonferenz. Eine Nachlese.

Politische Wendepunkte in der deutschen Geschichte bestimmen die Retrospektive auf den 9. November. Und so kann das Ver-
anstaltungsdatum der Berliner Pflegekonferenz, das immer in diesem Zeitraum gesetzt wird, inhaltlich hier anknüpfen – denn 
als interdisziplinäre Dialogplattform will die Veranstaltung einen Rahmen bieten, in dem neue Ziele für die Profession Pflege 
abgesteckt und diskutiert werden. spectrumK-Geschäftsführer und Initiator der Pflegekonferenz, Yves Rawiel, begrüßte nationale 
wie internationale Akteure aus Politik, Wissenschaft und Forschung und ganz besonders das internationale Partnerland Finnland. 

„... längst nicht genug“

„Mich persönlich hat dieses Jahr etwas bewegt, was auf keiner der 
Moderationskarten steht – mich hat bewegt, wie viele Kinder, auch 
schon 11- und 12-Jährige in Deutschland in der Pflege arbeiten. Sie 
sind natürlich nicht offiziell angemeldet, und es gibt deshalb nicht die 
offiziellen Statistiken dazu. Aber es sind die Kinder, die ihre Geschwis-
ter, Eltern oder auch Onkel und Tanten mitpflegen. Und diese Zahl hat 
in Deutschland mittlerweile eine erschreckende Größe angenommen. 
Ich finde, wir sollten uns ein bisschen mehr um das Thema kümmern. 
Und vielleicht ist das hier der Startschuss dafür. 

„Wir arbeiten seit langer Zeit sehr gut und sehr intensiv zusammen. 
Das macht nicht nur die Nähe, sondern auch unser gemeinsames Ver-
ständnis in der Verantwortung gegenüber dem Thema Pflege. Sie ha-
ben das Motiv gewählt, Pflege bedeutet Verantwortung, Pflege braucht 
Zukunft und Pflege benötigt Innovation: Und daran möchte ich Sie 
eingangs teilhaben lassen – wenn ich so hier reinkomme und ich höre 
die Musik, sehe professionelle Ausgestaltung – das ist das, was mein 
Herz höher schlagen lässt. Denn das ist das, was ich mir vorgstellt 
habe: Wenn man eine so bedeutende Profession in der Versorgung die-
ser Gesellschaft vorfindet, dann muss man auch die Rahmenbedingun-
gen professioneller gestalten, unter denen sie arbeitet und diskutiert 
und unter denen sie auch Weiterentwicklung betreibt. Ich glaube, dass 
da eine ganze Menge passiert ist, aber längst nicht genug.“

„Pflege ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. Immer mehr 
Menschen haben mit Pflege zu tun, sei es als Pflegebedürftige oder 
als Pflegende. In dem von mir initiierten ,Berliner Pakt für die Pfle-
ge‘ werden wir die Pflegeberufe finanziell und qualitativ attraktiver 
machen. Wir starten eine umfangreiche Ausbildungsoffensive. Zur Un-
terstützung und Beratung von pflegenden Angehörigen stärken wir 
unsere 36 Pflegestützpunkte. Im Bürgerdialog ,Pflege 2030‘ können 
die Berlinerinnen und Berliner zudem aktiv daran mitwirken, die Pflege 
der Zukunft zu gestalten.“

Yves Rawiel, Geschäftsführer spectrumK und Initiator der Berliner Pflege-
konferenz

Staatssekretär Andreas Westerfellhaus, Pflegebevollmächtigter der Bundesre-
gierung und Schirmherr des Marie Simon Pflegepreises

Dilek Kalayci ist Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Statement
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und dem IKK e.V. ausgelobt, die 
Schirmherrschaft hatte in diesem 
Jahr Bundeswirtschaftsminister 
Peter Altmaier übernommen. Der 
Sonderpreis zum Otto Heinemann 
Preis, gestiftet vom IKK e. V., ging 
an das Projekt LQG – Lebensqua-
lität für Generationen, BRK Kreis-
verband Kronach. 

Der Marie Simon Pflegepreis 
würdigt herausragendes Engage-
ment und innovative Ideen von Or-
ganisationen und Initiativen, die 
sich den besonderen Herausforde-
rungen der Pflege stellen und mit 
ihrem Einsatz die Versorgung von 
Pflegebedürftigen verbessern. Vor 
allem stärken sie mit ihrem Wirken 
die menschenwürdige Pflege und 
Fürsorge in unserer Gesellschaft. 
Der diesjährige Preisträger, das 
Projekt „Superhands – Hilfe und 
Rat für Young Carers“ der Johan-
niter Unfall-Hilfe e.V., Regional-
verband Unterfranken, überzeugte 
die hochkarätig besetzte Jury des 
Marie Simon Pflegepreises. 

Das Projekt unterstützt Kinder 
und Jugendliche, die Angehörige 
pflegen. Diesen besonderen Ein-
satz hob der diesjährige Schirm-
herr und Laudator, der Pflegebe-
vollmächtigte der Bundesregie-
rung, Staatssekretär Andreas Wes-
terfellhaus besonders hervor. Der 
Marie Simon Pflegepreis wird vom 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bund (DStGB) und der spectrumK 
GmbH vergeben. <<

Wenn Kinder pflegen 

>> Bundesfamilienministerin Gif-
fey betonte in ihrem Eröffnungs-
vortrag: „Pflege ist ein Zukunfts-
beruf, der durch das Pflegeberu-
fegesetz ab 2020 deutlich attrak-
tiver wird. Die Ausbildung wird 
moderner und es bieten sich nach 
Abschluss der neuen generalis-
tischen Pflegeausbildung für die 
Absolventen vielfältige Einsatz-
möglichkeiten. Und: Endlich wird 
das Schulgeld abgeschafft und in 
ganz Deutschland eine angemes-
sene Ausbildungsvergütung sicher-
gestellt. Auf die zahlreichen Vor-
teile und Chancen der neuen Aus-
bildung in der Pflege möchte ich 
mit der durch mein Haus gestarte-
ten Informations- und Öffentlich-

Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung auf der Berliner Pflegekonferenz verleiht spectrumK jedes Jahr den 
Marie Simon Pflegepreis und den Otto Heinemann Preis. Letzterer honoriert in 3 Kategorien besonderers Engagement von 
Arbeitgebern, die sich für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Pflege einsetzen. Der Marie Simon Pflegepreis widmet 
sich hingegen Organisationen und Initiativen, die sich den besonderen Herausforderungen der Pflege stellen und mit 
ihrem Einsatz die Versorgung von Pflegebedürftigen verbessern. In diesem Jahr konnte das Projekt „Superhands – Hilfe 
und Rat für Young Carers“ der Johanniter Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Unterfranken, die Auszeichnung mit nach 
Hause nehmen. Das Projekt unterstützt Kinder und Jugendliche, die Angehörige pflegen. 

keitskampagne „Mach Karriere als 
Mensch!“ aufmerksam machen. Mit 
modernen und auffallenden Moti-
ven sollen sowohl Jugendliche in 
der Berufsorientierungsphase als 
auch Menschen mit dem Wunsch 
nach einer beruflichen Neuorien-
tierung für die neuen Pflegeaus-
bildungen gewonnen werden. Auf 
der Homepage pflegeausbildung.
net können kostenlos Kampagnen-
materialien bestellt oder herunter-
geladen werden. Ich lade alle In-
teressierten, vor allem ausbildende 
Akteure in der Pflege ein, dieses 
Angebot zu nutzen.“

Diesem Kernanliegen, die Pfle-
ge zu stärken, folgen die Preis-
träger des Otto Heinemann Prei-

ses, der Arbeitgeber auszeichnet, 
die sich besonderer Weise für ei-
ne bessere Vereinbarkeit von Be-
ruf und Pflege einsetzen. In der 
Kategorie bis 500 Angestellte wur-
de das Handwerksunternehmen 
Simonmetall GmbH & Co. KG aus-
gezeichnet. Bei den Unternehmen 
mit einer Beschäftigtenzahl von 
501 bis 5.000 Mitarbeitern erhielt 
die Unternehmensgruppe Nassau-
ische Heimstätte/Wohnstadt die 
Auszeichnung. In der Klasse ab 
5000 Mitarbeitern würdigte die 
Jury das Engagement der Ernst & 
Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft. Der Otto Heinemann 
Preis wurde von der spectrumK 
GmbH, dem BKK Dachverband e.V. 

Verleihung des Marie Simon Pflegepreises und des Otto Heinemann Preises

Report

Die Preisträger des Otto Heinemann Preises der Ernst & Young GmbH in der Kategorie Unternehmen ab 5.001  
MitarbeiterInnen, Bild: Berliner Pflegekonferenz, Sandra Wildemann
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Franz Wagner erhält Ehrendoktorwürde

>> Die Pflegewissenschaftliche 
Fakultät der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Vallendar 
(PTHV) hat im Rahmen ihres Fakul-
tätsfestes am 25.10.2019 hat den 
Ehrendoktortitel an Franz Wagner, 
Präsident des Deutschen Pfleger-
ates, verliehen.

„Herr Wagner hat sich seit vie-
len Jahren um die Entwicklung der 
Pflege in Deutschland und auch 
international sehr verdient ge-
macht!“, sagt Prof. Dr. Erika Sirsch, 
zu diesem Zeitpunkt noch kom-
missarische Dekanin der Fakultät 
(News siehe links). „Die Fakultät 
verfügt seit 2008 über das Promo-
tionsrecht. Seither wurden mehr 
als 40 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler im Fach Pflegewis-
senschaft promoviert, bislang je-
doch nur einmal eine Ehrenpromo-
tion verliehen“, erklärt Frau Prof. 
Sirsch. Die erste Ehrendoktorin der 
Fakultät ist Dr. h.c. Sr. M. Basina 
Kloos, ehemals Vorsitzende des 
Vorstandes der Marienhaus Stif-
tung, die im Jahr 2015 ebenfalls 
für ihre Verdienste in der Pflege 
geehrt wurde.

Franz Wagner ist ein berufser-
fahrener Gesundheits- und Kran-
kenpfleger. Der 1957 Geborene ar-
beitete als Lehrer für Pflegeberufe, 

war QM-Beauftragter, war als stell-
vertretender Schulleiter tätig sowie 
als Direktor des Instituts für Pfle-
geforschung am Klinikum Nürn-
berg. Seit rund 20 Jahren ist er 
Bundesgeschäftsführer des Deut-
schen Berufsverbandes für Pflege-
berufe (DBfK). Er hat sich national 
wie internatio-nal in zahlreichen 
Funktionen einen Namen gemacht. 
Seit 2017 ist er Präsident des Deut-
schen Pflegerates, dem Dachver-
band der bedeutendsten Berufsver-
bände des deutschen Pflege- und 
Hebammenwesens. Weiterhin war 
er Vize-Präsident des Deutschen 
Pflegerats (2006-2017), ist im Ku-
ratorium Stiftung Zentrum für Qua-
lität sowie im wissenschaftlichen 
Beirat Verlag Hans Huber aktiv und 
war Mitglied in der Gründungskon-
ferenz der Bundes-pflegekammer.

International engagierte er 
sich von 2005-2009 als 1. Vize-
Präsident International Council of 
Nursing (ICN), ist seit 2010 in der 
Commission on Magnet bei Ame-
rican Nurses Credentia-ling Center 
(ANCC) sowie Vertreter des DBfK 
bei der European Federation of 
Nurses Associations (EFN), ICN, 
und dem European Forum of Nati-
onal Nursing and Midwifery (EFNN-
MA). <<

Prof. Dr. Erika Sirsch ist neue Dekanin

>> Frau Prof. Dr. Erika Sirsch 
wurde zum 01. Dezember 2019 
ins Amt der Dekanin der Pflege-
wissenschaftlichen Fakultät der 
Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Vallendar (PTHV) ge-
wählt. Zuvor war sie seit Januar 
2019 bereits kommissarische De-
kanin und seit April 2018 Prode-
kanin der Pflegewissenschaftli-
chen Fakultät. Frau Prof. Sirsch 
hat seit April 2014 den Lehrstuhl 
für Akutpflege an der PTHV inne 
und ist seit Oktober 2018 Stu-
diengangsleiterin des Studien-
gangs „Bachelor Pflegeexpertise 
(B.Sc.)“. Zu ihrem Stellvertreter 
wurde Prof. Dr. Hermann Bran-
denburg gewählt. Er war von Ap-
ril 2015 bis März 2018 Dekan der 
Pflegewissenschaftlichen Fakul-

tät, vorher war er bereits neun 
Jahre Prodekan der Fakultät. Seit 
März 2007 hat er an der PTHV 
den Lehrstuhl für Gerontologi-
sche Pflege inne. „Das Ziel un-
serer Amtszeit besteht darin, 
einerseits den erfolgreich einge-
schlagenen Weg der Pflegewis-
senschaftlichen Fakultät beizu-
behalten, andererseits die Dyna-
miken im Gesundheits- und Pfle-
gewesen aufzunehmen, Impulse 
für die Weiterentwicklung der 
Pflege in Rheinland-Pfalz zu ge-
ben und darüber auch den Stand-
ort PTHV innovativ weiterzuent-
wickeln wie beispielsweise durch 
den geplanten neuen Masterstu-
diengang Community Health Nur-
sing (CHN)“, unterstreicht Prof. 
Sirsch. <<

News

Kampagne „Mach Karriere als Mensch!“

>> Um den Fachkräftebedarf in der 
Pflege in Zukunft decken zu kön-
nen, hat das Bundesfamilienminis-
terium die „Ausbildungsoffensive 
Pflege“ ins Leben gerufen. Am 22. 
Oktober hat Bundesfamilienminis-
terin Dr. Franziska Giffey die da-
zugehörige bundesweite Informa-
tions- und Öffentlich-
keitskampagne „Mach 
Karriere als Mensch!“. 
gestartet. Diese be-
gleitet den Beginn der 
neuen Pflegeausbildun-
gen nach dem Pflege-
berufegesetz ab Anfang 
2020. „Pflege ist ein 
Zukunftsberuf. Die neue 
Ausbildung hat viele 
Vorteile und Chancen. Darauf wol-
len wir mit der Kampagne aufmerk-
sam machen. Die Motive sind mo-
dern und auffällig und sollen vor 
allem Jugendliche erreichen, die 
gerade in der Berufsorientierungs-
phase sind. Ansprechen wollen wir 
aber genauso Menschen mit dem 
Wunsch nach beruflicher Neuorien-
tierung. Durch das neue Pflegebe-

rufegesetz ab 2020 wird der Pfle-
geberuf noch attraktiver: Endlich 
wird das Schulgeld abgeschafft 
und überall in Deutschland eine 
angemessene Ausbildungsvergü-
tung sichergestellt. Mit der gene-
ralistischen Ausbildung können die 
Fachkräfte dann in allen Pflegebe-

reichen von der Kinder-
krankenpflege bis zur 
Altenpflege arbeiten. 
Und wer will, kann die 
Ausbildung als Studium 
absolvieren. Dafür wol-
len wir jetzt Menschen 
begeistern und gewin-
nen. Unser Ziel ist, die 
Zahl der Pflege-Azubis 
in fünf Jahren um zehn 

Prozent zu steigern.“ Die Kampa-
gne „Mach Karriere als Mensch!“ 
ist ein Baustein der „Ausbildung-
soffensive Pflege (2019-2023)“. 
Gemeinsam mit rund 40 Partnern 
wollen wir bis 2023 die Ausbil-
dungszahlen in Pflegeberufen um 
10 Prozent steigern, um den Fach-
kräftebedarf in der Pflege zu de-
cken. <<

Prof. Dr. Erika Sirsch, Kommissarische Dekanin der Pflegewissenschaftlichen Fa-
kultät; Franz Wagner; Ehrendoktor; Prof. Dr. Dr. Holger Zaborowski, Rektor der 
OTHV; Prof. Dr. Frank Weidner, Lehrstuhl für Pflegewissenschaft, Foto: Verena 
Breitbach/
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nicht in ausreichendem Maße gegeben waren. Vorwiegend nutzen 
Akutkrankenhäuser unsere Produkte. Darüber hinaus bieten wir 
ganz klassische Wissensdatenbanken, wie unsere „Clinical-Key“-
Produktfamilie, die auch in Pflegeschulen, einem akademischen 
oder behördlichen Umfeld zum Einsatz kommen. Aber unser Fokus 
liegt auf den Akutkrankenhäusern und mit Abstrichen auch in Re-

hakliniken.

Seit 3 Jahren am deutschen 
Markt – haben Sie denn zuvor be-
reits in anderen Märkten Erfahrun-
gen mit der Anwendung gesammelt?

Bei der Produkt-Familie der Clini-
cal Decision Supports muss man ein 
bisschen differenzieren. Mit dem 
Produkt für die Pflege sind wir be-
reits seit einigen Jahren am ameri-
kanischen Markt, weil dort die Vo-
raussetzungen für eine Implemen-
tierung schon länger gegeben ist. 
Das wurde in den UAV in den 2000er 
Jahren schon durch den Gesetzge-
ber im Rahmen der der „Meaning-
ful Use“-Initiative angestoßen, wo 
die Einführung einer elektronischen 
Patientenakte vom Staat subventio-
niert wurde. Das hat natürlich zum 
Ausbau der IT-Struktur und zur Digi-
talisierung der Prozesse maßgeblich 
beigetragen. 

Ist die Software als Medizinpro-
dukt zugelassen?

Nein, das ist bisher nicht notwendig. Wir haben uns vor der Ein-
führung am deutschen Markt informiert und unsere CDS-Produkte 
sind bislang nicht als Medizinprodukte klassifiziert und müssen somit 
auch nicht zugelassen werden. Das kann sich natürlich ändern und so 
sind unsere Produktionsprozesse auf diese Eventualität vorbereitet. 

In welcher Form kann „Care Plans“ die professionell Pflegenden 
unterstützen? 

Patrick Scheidt, Geschäftsführer der Elsevier GmbH, zum Thema Clinical Decision Support (CDS)

>> Herr Scheidt, Elsevier bietet mit der Software Clinical Decision 
Support (CDS) eine Datenbank zur Entscheidungshilfe für das Pfle-
gesetting. Können Sie erläutern, worum es sich hierbei handelt?

Der Begriff Clinical Decision Support beschreibt eine Produktfa-
milie, die Ärzte und Pflegekräfte bei den vielfältigen Entscheidun-
gen im Krankenhaus unterstützt. Zum Beispiel gibt es ein Produkt 
von uns, das heißt „Order Sets“. Es ad-
ressiert Ärzte, die diagnosespezifische 
Checklisten bekommen, die ihnen beim 
Anordnen helfen. Für die Pflege bieten 
wir das Produkt „Care Plans“ an, darin 
sind über 250 Pflegepläne zusammen-
gefasst. Aus einem standardisierten As-
sessment wird eine Pflegediagnose ab-
geleitet und darauf basierend ein Pfle-
geplan erstellt. Unsere CDS-Produkte 
werden üblicherweise in das Kranken-
hausinformationssystem integriert und 
werden dann dort in der elektronischen 
Patientenakte (ePA) benutzt. 

Unter welchen Voraussetzungen 
kann man „Care Plans“ nutzen?

Ein gewisser Digitalisierungsgrad ist 
Voraussetzung für die Anwendung von 
Clinical-Decision-Support-Produkten, 
weil diese nur ihren vollen Mehrwert 
für den Nutzer entfalten, wenn die Pro-
zesse entsprechend digitalisiert sind. 
Allerdings sehen wir im deutschen 
Krankenhausmarkt sehr viel Bewegung. 
Deutschland hinkt ein bisschen hinter-
her, ist aber gerade dabei aufzuholen 
und in den großen Häusern haben wir eine solche ePA überall im 
Einsatz. Damit sind diese auch in der Lage unsere CDS-Systeme zu 
implementieren. 

Seit wann bieten Sie diese Software an? 
Wir sind mit den CDS-Systemen seit 3 Jahren am deutschen 

Markt vertreten, was eben auch aus der Tatsache resultiert, dass 
die Infrastrukturvoraussetzungen in den Krankenhäusern noch 

Die Digitalisierung kann die Gesundheitsversorgung verbessern und effizienter machen. Auch in der Pflege gibt es mittler-
weile einige Anwendungen, die die Fachkräfte in ihrem Arbeitsalltag unterstützen können und damit in der Lage sind, die 
Patientenversorgung zu optimieren. Laufen in der elektronischen Patientenakte alle Fäden zusammen, kann aus den Daten 
in Kombination mit evidenzbasiertem Fachwissen ein individueller Pflegeplan erstellt werden. Ein solches Clinical Decision 
Support System bietet Elsevier an. Wie das System arbeitet und wo es eingesetzt werden kann, erklärt Patrick Scheidt, 
Geschäftsführer des Verlages, im Interview. 

„Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck“

Bi
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Mit den „Care Plans“ unterstützen wir die Pflege beim soge-
nannten Assessment – der Pflegediagnose sowie der Pflegeplanung 
– welche auch die Planung der Pflegeziele sowie die Intervention 
inkludiert. Auf der Basis dieses Pflegeplans erfolgt die kontinuier-
liche Evaluation und die Dokumentation. Das alles ist in der ePA 
implementiert und wird dort auch von den Pflegekräften genutzt. 

Aus welchen Daten speist sich denn die Datenbank?
Unsere Produkte werden in der ePa genutzt, somit verbleiben 

alle Daten dort vor Ort. Das heißt, wir stellen nur die entspre-
chende Information zur Verfügung, die dann im Workflow von den 
Pflegekräften genutzt werden kann. Wir ziehen keine Patientenda-
ten aus dem System ab, insofern ist der Datenschutz hier zu 100% 
gewährleistet.

Haben die Pflegekräfte auch Einblick in die Datengrundlage? 
Die Datengrundlage ist kom-

plett transparent. Das heißt, 
wir haben diese diagnosespezi-
fischen Pflegepläne, die werden 
quasi abseits von der elektro-
nischen Patientenakte als Re-
ferenzinformation angeboten, 
sodass die Pflegenden jederzeit 
die Möglichkeit haben, den 
Pflegeplan als PDF zu öffnen. 
Und in diesem Pflegeplan wird 
dann sehr transparent dargestellt, wie das System vom Assessment 
über die Pflegediagnose zum konkreten Pflegeplan kommt. 

Es handelt sich nicht um ein System, das durch Algorithmen 
oder Künstliche Intelligenz Patientenparameter mit Inhalten ver-
rechnet und dann auf dieser Basis einen Pflegeplan generiert, son-
dern bei diesem System ist es so, dass Pflegepläne aufgrund der 
Pflegediagnose zugeordnet werden. Und diese Pflegediagnose fin-
det auf Basis des sogenannten Assessments statt – also der Beur-
teilung des Patienten durch die Pflegekräfte. 

Das ist für die Pflegekräfte ja bekanntes Terrain.
Richtig, das ist ein Prozess, den die Pflegekräfte kennen und ty-

pischerweise anwenden und wir unterstützen das mit einem struk-
turierten Assessment. Wir stellen mit dem CDS-Programm die Pfle-
gediagnosen zur Verfügung und damit verbunden auch die Pflege-
pläne. Das heißt bei CDS handelt es sich tatsächlich um ein Sys-
tem, das die Pflegekräfte bei dem unterstützt, was sie üblicherwei-
se sowieso schon tun und sie nicht etwa ersetzt – durch eine wie 
auch immer geartete Lösung, die im Hintergrund diverse Parameter 
miteinander verrechnet, und dann in einem mehr oder weniger 
intransparenten Prozess zu entsprechenden Pflegeplänen kommt. 

Wenn das System nicht KI-basiert arbeitet, ist es nicht selbst-
lernend, oder?

Das System an sich lernt nicht, das Produkt schon. Da muss man 
zwei Dinge unterscheiden. Was wir üblicherweise bei unseren CDS-
Produkten tun, ist, dass wir diese beim Kunden im Krankenhaus 

implementieren und den gut dokumentierten Outcome nutzen, um 
unsere Inhalte zu verbessern. Das heißt, wir haben beispielsweise 
in unserer Pflegeplanung vorgegebene Pflegeziele. Hier interessiert 
uns, ob diese mit den von uns vorgeschlagenen Interventionen er-
reicht werden. Aufgrund dieser Analyse können wir unsere Pflege-
pläne entsprechend anpassen und optimieren. Insofern ist es ein 
lernendes Produkt. 

Ob dieses Produkt auf der Grundlage Künstlicher Intelligenz be-
ruht oder Menschen, die sich anschauen, was das Behandlungser-
gebnis war, hängt einfach von der Datenmenge ab. 

Und bei einer großen Datenmenge kommen dann auch Algorith-
men zum Einsatz?

Ja, Machine Learning kommt bei uns zum Einsatz, wenn der 
Mensch die Menge an Daten nicht mehr verarbeiten kann. Wobei 
Künstliche Intelligenz für uns kein Selbstzweck ist. Wir setzen KI 

nicht ein, um unsere Produkte 
entsprechend zu labeln, son-
dern wir nutzen sie dann, wenn 
es sinnvoll ist. Die Grundkons-
truktion dieses lernenden Pro-
duktes funktioniert auch ohne 
KI. 

Bieten Sie regelmäßig Up-
dates an?

Wir aktualisieren unsere 
Pflegepläne regelmäßig mit den aus den Outcomes gewonnenen 
Erkenntnissen sowie wissenschaftlicher Evidenz. Daraus generieren 
wir Vorschläge für unsere Clinical-Decision-Support-Produkte, die 
von den entsprechenden Produktteams zeitnah umgesetzt werden. 
Dadurch ergeben sich sehr engmaschige Veränderungszyklen und 
wir fassen durchschnittlich jeden Pflegeplan einmal im Jahr an. 
Bei Bedarf auch häufiger. 

Sie sind also auf die Mitarbeit der Krankenhäuser in Form der 
Rückmeldung von Outcomes angewiesen. 

Es geht ja darum, die Behandlung zu optimieren, aber für die 
Krankenhäuser bedeutet das natürlich einen größeren Aufwand. 
Das heißt, es muss natürlich ein Prozess implementiert werden, 
damit wir standardmäßig solche Daten nutzen können und dazu 
muss die IT natürlich die notwendigen Ressourcen bereitstellen, 
um einen solchen Prozess aufzusetzen. Manchmal hakt es daran 
und deswegen dauert es eine Weile, bis dann nach dem Launch die-
se Outcome-Daten tatsächlich genutzt werden können. 

Ausblick: Welche Möglichkeiten bietet CDS in Zukunft für die 
Pflege – auch vor dem Hintergrund steigender Datenmengen? 

Bei zunehmender Datenmenge können Algorithmen helfen, 
Pflegepläne zuzuordnen. Es ist denkbar, dass unsere Lösung soweit 
in die Krankenhaus-IT implementiert wird, dass es möglich ist, au-
tomatisiert auf der Grundlage von aktuellen Patientenparametern 
Pflegepläne zuzuordnen. Wir müssen die richtige Balance zwischen 
der Transparenz des Prozesses einerseits und sinnvoller Unterstüt-

<< Machine Learning kommt bei uns zum Einsatz, wenn der Mensch 
die Menge an Daten nicht mehr verarbeiten kann. Wobei Künstliche 

Intelligenz für uns kein Selbstzweck ist. Wir setzen KI nicht ein, 
um unsere Produkte entsprechend zu labeln, sondern wir nutzen sie 

dann, wenn es sinnvoll ist. >>

Interview
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zung durch Algorithmen andererseits finden. Ärzte und Pflegekräf-
te werden ein Produkt nur dann akzeptieren, wenn sie nachvoll-
ziehen können, wie das Produkt zu seinen Empfehlungen kommt. 

Auf der anderen Seite ist im Zuge der Verdichtung des Ar-
beitsalltags wie auch in Anbetracht des Fachkräftemangels eine 

Effizienzsteigerung sinnvoll, wo die technischen Möglichkeiten das 
erlauben. Deshalb sollten wir auch evaluieren, inwiefern Algorith-
men hier tatsächlich helfen können. Es ist wichtig beide Seiten zu 
betrachten. Wir entwickeln unsere Produkte in einem agilen und 
iterativen Prozess, der die Zielgruppe beteiligt und die oben ge-
nannten Seiten der Medaille berücksichtigt. So wollen wir unsere 
Kunden in Zukunft noch effektiver unterstützen.

Ist die Lösung auch für Pflegeheime eine Option?
Momentan sind die Pflegeheime nicht in unserem Fokus, son-

dern wir konzentrieren uns auf die Prozesse in Akutkrankenhäu-
sern. Die Digitalisierung muss in den Einrichtungen ausreichend 
weit fortgeschritten sein, damit unsere Lösung implementiert wer-
den und ihre Wirkung entfalten kann. Diese Voraussetzungen er-
füllen die Pflegeheime derzeit noch nicht, das ist aber in Zukunft 
zu evaluieren. Durch unsere Präsenz mit Printtiteln auch für die 
Altenpflege liegen hier bereits Inhalte vor, die möglicherweise in 
eine CDS-Lösung für die Altenpflege übernommen werden könnte. 
Aber wir sind nah am Markt und behalten die Entwicklung im Auge.  

Herr Scheidt, vielen Dank für das Gespräch. <<

<< Wir müssen die richtige Balance zwischen der Transparenz des 
Prozesses einerseits und sinnvoller Unterstützung durch Algorithmen 
andererseits finden. Ärzte und Pflegekräfte werden ein Produkt nur 
dann akzeptieren, wenn sie nachvollziehen können, wie das Produkt 

zu seinen Empfehlungen kommt. >>

Arbeitszeitmodell „FlexiNg-Pool“

>> Das Sana-Klinikum Remscheid  
hat ein neues Arbeitszeitmodell 
für Pflegekräfte vorgestellt. Der 
„FlexiNg-Pool“ (FlexibelNursing-
Pool) soll eine Einsatzplanung 
nach individuellen Wünschen er-
möglichen und das Personal auf 
den Stationen unterstützen. Au-
ßerdem bedeute das Konzept eine 
höhere Sicherheit für das Pflege-
management durch eine verläss-
liche Einsatzplanung und es re-
duziere gleichermaßen die Suche 
und den Einsatz von Leihkräften, 
die sich zudem oftmals im Haus 
weniger gut auskennen würden als 
die direkten Kolleginnen und Kol-
legen im flexiblen Team, wie das 
Sana-Klinikum Remscheid mit-
teilt.

„Das neue Modell ‚FlexiNg-
Pool‘ stößt auf großes Interesse“, 
berichtet Pflegedirektorin Jasmin 
Shmalia. „Im ersten Schritt konn-
ten wir zehn Pfegekräfte neu ein-

stellen.“ Die Erfahrungen seien 
durchweg positiv. Die Einsatz-
wünsche der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter würden wie im Kon-
zept versprochen vollständig in 
die Dienstplanung übernommen. 
Das sei gerade für Mütter eine at-
traktive Möglichkeit, Beruf und 
Familie optimal in das eigene Le-
bensmodell zu integrieren. 

Die Kräfte im „FlexiNg-Pool“ 
werden laut Klinikum in allen 
Bereichen des Remscheider Kli-
nikums eingesetzt. „Das ist so-
zusagen die Gegenleistung, die 
die Pool-Mitglieder für die flexi-
blen Einsatzzeiten bringen: bereit 
zu sein, überall im Haus einge-
setzt werden, unabhängig von der 
Fachdisziplin“, erklärt Shmalia. 
Wie alle anderen hätten auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im „FlexiNg-Pool“ die Möglichkeit, 
Fort- und Weiterbildungsangebote 
zu nutzen.  <<

Studium: „Pflege & Digitalisierung“

>> Die FOM Hochschule bietet zum 
Wintersemester 2020 zwei neue 
Studiengänge an. Beide Studien-
gänge richten sich nach den neuen 
Rahmenlehrplänen nach § 53 Pfle-
geberufegesetz. Der Studiengang 
„Pflege“ beinhaltet nach Angaben 
der Hochschule ein innovatives 
Blended Learning-Konzept, das 
Präsenz vor Ort mit digitalen Ele-
menten kombiniert. Der neue, laut 
Hochschule bundesweit einmalige 
Studiengang „Pflege & Digitalisie-
rung“ greift das Konzept ebenfalls 
auf und wird mit der Universitäts-
medizin Essen konzipiert. Hinter-
grund der Studiengänge ist das ab 
dem 1. Januar 2020 größtenteils 
in Kraft tretende neue Pflegeberu-
fegesetz. Dekan des Hochschulbe-
reiches Gesundheit & Soziales Prof. 
Dr. David Matusiewicz: „Die FOM 
bietet als eine der ersten Hoch-
schulen einen Pflege-Studiengang 
an, der eng auf den neuen Rah-

menlehrplan abgestimmt ist, wo-
durch eine Studienzeitverkürzung 
(von 7 auf 5 Semester) ermöglicht 
wird. Die Zielgruppe sind Auszu-
bildende zur Pflegefachfrau/zum 
Pflegefachmann oder Interessierte 
mit einer abgeschlossenen Pfle-
geausbildung.“ Die Universitäts-
medizin Essen will ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter durch das 
neue und innovative Angebot noch 
besser auf die zunehmende Digita-
lisierung vorbereiten und wird des-
halb Kooperationspartner im neuen 
Studiengang „Pflege & Digitalisie-
rung“. Vorstandsvorsitzender und 
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Jochen 
A. Werner: „Das Smart Hospital der 
Universitätsmedizin Essen setzt 
bereits seit Jahren auf Entlastung 
durch Digitalisierung: Dank digita-
ler Technologien werden Arbeits-
abläufe und administrative Tätig-
keiten verbessert. Dies führt zur 
Entlastung der Pflegekräfte.“ <<

DPR mit Positionspapier zur Digitalisierung

>> Der Deutsche Pflegerat (DPR) 
hat das Positionspapier „Digitali-
sierung un der Pflege“ veröffent-
licht. Darin fordert er u. a. eine 
„Digitale Agenda Pflege“, die von 
einer Koordinierungsstelle beglei-
tet werden soll. Die Profession 
Pflege, lautet eine Forderung, müs-
se in alle Entwick lun gen der Digi-
talisierungen eingebunden wer-
den. Notwendig seien dafür ein 
elektroni sches Gesundheitsberufer-

egister sowie die Ausgabe von e-
Heilberufeausweise. Eine der Kern-
forderungen ist, dass der DPR in 
allen entscheidenden Gremien zur 
Förderung von Pflegeforschungs-
projekten vertreten sein müsse. 
Zudem sollten zukünftig Informa-
tions- und Kommunikationstechno-
logie, technische Assistenzsysteme 
und Robotik fester Bestandteil von 
Ausbildungs- und Stu diencurricula 
sein. <<

Interview / News
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Politik

Ein kalkulierbares Risiko?
Die Bundesregierung hat das Angehörigen-Entlastungsgesetz verabschiedet

>> „Mit dem Angehörigen-Ent-
lastungsgesetz setzt die Bundes-
regierung ein weiteres zentrales 
Vorhaben aus dem Koalitionsver-
trag um. Eltern und Kinder von 
pflegebedürftigen Angehörigen 
werden damit nachhaltig und 
spürbar entlastet“ kommentiert 
Hubertus Heil, Bundesminister 
für Arbeit und Soziales. Sie sei-
en durch die Pflegebedürftigkeit 
eines Angehörigen ohnehin stark 
belastet und trügen eine große 
Verantwortung. „Wir nehmen ih-
nen jetzt die Angst vor unkalku-
lierbaren finanziellen Forderun-
gen. Künftig müssen sie erst ab 
einem Jahresbruttoeinkommen 

Der Bundestag hat das Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und in der Eingliede-
rungshilfe (Angehörigen-Entlastungsgesetz) am 7.11.2019 beschlossen; am 29.11. dieses Jahres muss es vom Bundesrat 
noch verabschiedet werden. Damit sollen unterhaltsverpflichtete Eltern und Kinder von Leistungsbeziehern der Sozialhilfe 
finanziell spürbar entlastet werden. Darüber hinaus will das Gesetz Planungssicherheit für Menschen mit Behinderungen durch 
die dauerhafte Absicherung der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung schaffen. 

von 100.000 Euro einen Beitrag 
zu den Pflegekosten leisten“, so 
Heil. Gleichzeitig beende man 
damit eine jahrelange Ungleich-
behandlung, indem die Regelung 
für die gesamte Sozialhilfe ein-
heitlich gestaltet werde. „Das 
ist längst überfällig. Ich freue 
mich zudem, dass wir die ergän-
zende unabhängige Teilhabebe-
ratung (EUTB) langfristig und 
flächendeckend sichern konnten.“ 
Mit dem neuen Budget für Aus-
bildung könnten ferner Menschen 
mit Behinderungen, die eine Aus-
bildung auf dem ersten Arbeits-
markt machten, besser gefördert 
werden.

Unterhaltsverpflichtete Eltern 
und Kinder von Leistungsbezie-
hern der Sozialhilfe müssen künf-
tig erst bei Überschreitung ei-
nes Jahresbruttoeinkommens von 
100.000 Euro Unterhaltsleistun-
gen erbringen. Diese Grenze galt 
bislang ausschließlich für Leis-
tungsberechtigte nach dem Vier-
ten Kapitel SGB XII (Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung). Sie wird nun auf das ge-
samte SGB XII ausgeweitet. 

Eine Ausnahme gilt für Eltern 
minderjähriger Leistungsbezieher, 
die Leistungen der Hilfe zum Le-
bensunterhalt nach SGB XII er-
halten, da sie andernfalls eine 

Privilegierung der Eltern beim 
Lebensunterhalt für minderjähri-
ge Kinder darstellen würde. Der 
Rückgriff auf Eltern volljähriger 
behinderter Kinder entfällt in der 
Eingliederungshilfe künftig voll-
ständig. Darüber hinaus erfolgt 
auch eine entsprechende Anpas-
sung der Regelungen für Betrof-
fene im Sozialen Entschädigungs-
recht. 

Zudem werde mit dem Ange-
hörigen-Entlastungsgesetz das 
Leistungsrecht für Menschen mit 
Behinderungen noch weiter mit 
der Behindertenrechtskonventi-
on der Vereinten Nationen in Ein-
klang gebracht. <<

Gesetz für bessere Pflegelöhne verabschiedet

Flächentarifvertrag oder Lohnuntergrenzen 
Der Bundesrat hat dem Gesetz für bessere Pflegelöhne zugestimmt. Es soll zu einer besseren Bezahlung von Pflegekräften 
führen: Entweder über einen Flächentarifvertrag oder über höhere Lohnuntergrenzen. Zum Beispiel gelten in der Altenpflege 
nur für 20 Prozent der Beschäftigten tarifliche Arbeitsbedingungen. Der derzeitige Pflegemindestlohn von 11,05 Euro pro 
Stunde in Westdeutschland und 10,55 Euro in Ostdeutschland gilt noch bis zum 30.04.2019. Nach Angaben der Bundesre-
gierung profitieren davon bisher vor allem Pflegehilfskräfte. 

>> „Wir stärken die Vorausset-
zungen dafür, dass nach Tarif 
bezahlt wird – und die Höhe 
sich unterscheidet, je nachdem 
ob Hilfskräfte oder examinierte 
Pflegekräfte im Einsatz sind“, 
sagte Bundesarbeitsminister 
Hubertus Heil. Jetzt seien die 
Sozialpartner gefragt, die Mög-
lichkeiten des Gesetzes zu nut-
zen. 

Überall fehlten Pflegekräf-

te. Offene, voll finanzierte Stel-
len seien genügend da, aber sie 
seien schwer zu besetzen. Bis-
lang werden Pflegekräfte sehr 
unterschiedlich entlohnt. In 
der Altenpflege verdienen so-
wohl Hilfs- als auch Fachkräf-
te weniger als in der Kranken-
pflege.

Bei der Attraktivität eines 
Berufes spielt auch die Bezah-
lung eine Rolle. Deshalb will die 

Bundesregierung nicht nur die 
Arbeitsbedingungen, sondern 
auch die Löhne von Pflegekräf-
ten – besonders in der Alten-
pflege spürbar verbessern. Da-
zu haben sich die Akteure in 
der Branche mit der „Konzer-
tierten Aktion Pflege“ (KAP) 
verpflichtet.

Das Gesetz eröffnet zwei 
Wege, um zu höheren Pflege-
löhnen zu kommen: 1. Die Ta-

rifpartner schließen einen flä-
chendeckenden Tarifvertrag ab, 
den das Bundesarbeitsministe-
rium auf der Grundlage des Ar-
beitnehmer-Entsendegesetzes 
auf alle Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in der Pflege erstreckt. 
Damit würden die ausgehan-
delten Tariflöhne für die gan-
ze Branche gelten.Mit dem Ge-
setz wird das kirchliche Selbst-
bestimmungsrecht gewahrt: 
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Vor Abschluss des Tarifvertrags 
müssen nach Angaben des die 
kirchlichen Pflegelohn-Kommis-
sionen angehört werden. Au-
ßerdem müssten mindestens 
zwei Kommissionen repräsenta-
tiver Religionsgemeinschaften 
zustimmen, damit die Tarifpart-
ner die Erstreckung des Tarif-
vertrags beantragen können.

„Es ist nun Aufgabe von Ge-
werkschaften und Arbeitgebern 
zu verhandeln und gemeinsam 
zu entscheiden, ob sie einen 
allgemeinverbindlichen Tarif-
vertrag schaffen oder weiter 
den Weg über den Pflegemin-
destlohn beschreiten wollen“, 
so Heil. 

Als zweite Möglichkeit sieht 
das Gesetz vor, über höhere  
Lohnuntergrenzen die Bezah-
lung in der Pflege insgesamt 
anzuheben. Eine künftig stän-
dige, paritätisch besetzte Pfle-
gekommission soll Vorschläge 
für unterschiedliche Mindest-
löhne für Hilfs- und Fachkräfte 
erarbeiten. Diese Mindestlöh-
ne kann das Bundesarbeitsmi-
nisterium dann als allgemein-
verbindlich für die gesamte 
Branche festlegen. In Ost- und 
Westdeutschland sollen Pflege-
kräfte künftig denselben Lohn 
erhalten. 

Wird hier Verantwortung 
verschoben?

Ablehnend steht dem Gesetz 
der Verband privater Arbeitge-
ber (bpa) gegenüber. Als „in 
großen Teilen überflüssig“ und 
„nicht zeitgemäß“ bezeichnete 
der bpa den Gesetzentwurf im 
Oktober.Er verschiebe Verant-
wortung und beschäftige sich 
inhaltlich mit den Themen von 
gestern und vorgestern, näm-
lich wie könnten Gewerkschaf-
ten ohne Mitglieder über all-
gemeinverbindliche Tarifverträ-
ge gestützt werden, statt sich 

mit den Themen von heute und 
morgen zu befassen. Diese lau-
teten vor allem: Welche Antwor-
ten gibt es auf den demografi-
schen Wandel und wie schaffe 
ich notwendige Flexibilitäten, 
um die ständig steigende Nach-
frage nach Pflegeleistungen zu 
bewältigen. In der „Konzertier-
ten Aktion Pflege“ (KAP) habe 
sich gezeigt, dass es gewünscht 
sei, den professionell Pflegen-
den kurzfristig mehr Gehalt zu 
organisieren. Um dieses Ziel zu 
erreichen, könne die Bundes-
regierung zum Beispiel jedes 
Jahr fünf Milliarden Euro (der 
bpa verweist hier auf ein IGES-
Gutachten im Auftrag des BMG) 
zur Verfügung stellen, die aus-
schließlich für höhere Gehälter 
für die Pflegekräfte durch die 
Träger verwendet werden soll-
ten. Das wäre nach Meinung 
des Verbandes eine zielgenaue, 
systemgerechte Maßnahme, die 
zudem auch die Verantwortung 
für die Finanzierung (und höhe-
ren Kosten) bei demjenigen be-
lasse, der das Geld organisieren 
muss. 

Der Versuch, über Zwangsta-
rife und staatliche Lohndiktate 
Verbesserungen für die Pflege-
kräfte herbeizuführen, sei hin-
gegen rechtlich komplex und 
schwierig und widerspreche den 
Interessen der Pflegenden, die 
in ganz überwiegender Mehrheit 
durch eine Abstimmung mit den 
Füßen und ihre Nichtmitglied-
schaft in Gewerkschaften längst 
deutlich gemacht hätten, dass 
sie keine Tarifrituale brauchten, 
sondern echte und unmittelba-
re Verbesserungen für ihren All-
tag.

Auch die Caritas-Dienstgeber 
warnen vor zu viel Euphorie. 
„Noch kennt niemand den Ta-
rifvertrag, den ver.di und BVAP 
derzeit aushandeln wollen“, er-
klärt Norbert Altmann, Sprecher 
der Dienstgeberseite. Damit sei 

auch noch offen, welche ge-
setzlich möglichen Mindestbe-
dingungen überhaupt erfolg-
reich verhandelt und für eine 
Allgemeinverbindlicherklärung 
beantragt würden. „Wichtig ist, 
dass die Bundesregierung zeit-
nah ein Finanzierungskonzept 
für die weiter steigenden Kos-
ten in der Pflege vor-legt“, be-
tont Altmann. „Auch die Refi-
nanzierung hoher Entgelte und 
guter Arbeitsbedingungen, wie 
wir sie bei der Caritas leisten, 
muss zukünftig gesichert sein“. 

„Die Situation ist nicht 
mehr hinnehmbar“

Ulrich Bauch, Bundesge-
schäftsführer des ASB Deutsch-
land e.V. spricht sich für die ge-
setzliche Regelung aus. Anläss-
lich der Anhörung zum Pflege-
löhneverbesserungsgesetz am 
21. Oktober machte er deut-
lich: „Wir haben einen drama-
tischen Fachkräftemangel, die 
Versorgung vor allem der auf 
ambulante Leistungen angewie-
senen pflegebedürftigen Men-
schen kann schon heute nicht 
mehr überall sichergestellt wer-
den. Die Situation ist für Pfle-
gekräfte wie für Pflegebedürfti-
ge nicht mehr hinnehmbar. Wir 
brauchen dringend mehr Pflege-
kräfte und diese Lücke können 
wir nur über bessere Löhne und 
Arbeitsbedingungen schließen. 
Deshalb brauchen wir einen all-
gemeinen Tarifvertrag in der 
Pflege“, so Bauch.

Auch die Diakonie Deutsch-
land bewertete das Vorhaben 
der Regierung positiv „Die Ar-
beitsbedingungen unserer Mit-
arbeitenden sind ein wesentli-
cher Faktor, um für die Pflege 
kranker, behinderter und al-
ter Menschen bessere Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Der 
eingeschlagenen Weg zur ta-
riflichen Festlegung von Loh-

nuntergrenzen und weiterer 
Mindestarbeitsbedingungen ist 
richtig“, heißt es in einer Stel-
lungnahme der Diakonie anläss-
lich der Anhörung. an der auch 
der Verdi und bpa teilnahmen.

Stärkung der  
Pflegekommission

Die AWO in Niedersachsen 
begrüßt das Pflegelöhnever-
besserungsgesetz ebenfalls, das 
am vergangenen Donnerstag im 
Deutschen Bundestag beschlos-
sen wurde. „Das Gesetz ist ein 
wichtiger Baustein für gute 
Pflege,“ so Rifat Fersahoglu-
Weber, Geschäftsführer der AWO 
Niedersachsen LAG. Fersahoglu-
Weber, der zugleich auch Vorsit-
zender des Arbeitgeberverban-
des AWO Deutschland ist. Das 
Gesetz eröffne die Möglichkeit 
für branchenweite Tarifverträ-
ge in der Altenpflege. Daneben 
stärke das Gesetz die sogenann-
te Pflegekommission. Diese er-
arbeite Empfehlungen für Min-
destarbeitsbedingungen in der 
Pflege, die dann auch Grund-
lage von Rechtsverordnungen 
werden könnten.

„Das ist eine große Chance 
zur Steigerung der Attraktivität 
des Pflegeberufs, jetzt müssen 
wir sie umsetzen. In der ver-
gangenen Woche ist deutlich 
geworden, dass sowohl im Bund 
als auch im Land Niedersachsen 
die Prioritäten richtig gesetzt 
werden,“ so Fersahoglu-Weber. 
Der AWO-Vertreter betont, dass 
es noch viele Themen zu bear-
beiten gelte: „Wir müssen die-
se Gesetze und Vereinbarungen 
jetzt nicht nur mit Leben fül-
len, wir müssen auch langfris-
tige Lösungen für die Pflege-
versicherung finden. Es braucht 
eine solidarische Finanzierung, 
die die Pflegebedürftigen nicht 
überfordert. Es muss ein Deckel 
auf die Eigenanteile.“ <<

Report

Politik
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Report

Auf neue Füße stellen
Die DAK-Gesundheit foder eine grundlegende Sozialreform. In ihrem „Pflegereport 2019” legt die Krankenkasse ein detailliertes Konzept 
zur langfristigen Entlastung der Pflegebedürftigen vor. Durch ein neues Finanzierungsmodell mit steigenden Steuerzuschüssen könn-
ten die Eigenanteile der Versicherten bis zum Jahr 2045 gedeckelt werden, teilt die DAK mit. Das Ziel sei eine faire Lastenverteilung 
zwischen Beitragszahlern, Steuerzahlern und Pflegebedürftigen. Erste konkrete Modellrechnungen hielten eine Eigenbeteiligung von 
im Bundesdurchschnitt rund 450 Euro monatlich mit dynamischer Entwicklung für möglich. Im Gegenzug werde eine stufenweise 
Steuerfinanzierung bis 25 Prozent der Leistungsausgaben vorgeschlagen. 

DAK-Pflegereport 2019 

>> Laut DAK-Pflegereport unter-
stützt auch die Mehrheit der Bevöl-
kerung eine Begrenzung der Eigen-
anteile und eine Finanzierung aus 
Steuermitteln. Fast 80 Prozent der 
Befragten befürchten  den Verlust 
sämtlicher Ersparnisse, wenn sie 
im Heim gepflegt werden müssen. 
„Aktuell verfehlt die Pflegeversi-
cherung ihren Gründungsgedan-
ken, die Menschen im Pflegefall 
vor einem Armutsrisiko zu bewah-
ren und die Kosten der Pflege fair 
zwischen Beitragszahlern, Steuer-
zahlern und Pflegebedürftigen zu 
verteilen”, sagt Andreas Storm, 
Vorstandschef der DAK-Gesund-
heit. „Ordnungspolitisch brauchen 
wir für die kommenden 25 Jah-
re eine völlig neue Finanzstatik 
in der Pflege.” Erforderlich sei ei-
ne grundlegende Reform mit einer 
Mischfinanzierung aus Beitrags-
einnahmen und Steuerzuschüs-
sen. „Wie das Kindergeld ist auch 
das Pflegegeld eine Sozialleistung 
mit gesamtgesellschaftlichem Cha-
rakter, der eine Steuerfinanzierung 
rechtfertigt”, betont Storm. 
Die DAK präferiert den Sockel-
Spitze-Ausgleich. Anders als bis-
her würden die Eigenanteile der 
Pflegebedürftigen dabei gedeckelt 
Der Bremer Professor für Gesund-
heitsökonomie Heinz Rothgang für 
die Krankenkasse erstmals konkre-
te Modellrechnungen bis zum Jahr 
2045 erstellt. Hierbei wird mit ei-
nem Sockelbetrag der Eigenbe-
teiligung von im bundesweiten 
Durchschnitt 450 Euro im Monat 

Die Realisierung der Pflegere-
form ist aus Sicht der Krankekasse 
durch eine langsam steigende Steu-
erfinanzierung möglich. Nach dem 
Vorschlag der Krankenkasse könnte 
im Jahr 2021 mit der schrittweisen 
Einführung eines Steuerzuschusses 
in Höhe von zunächst einer Milli-
arde Euro begonnen werden. Bis 
2025 soll der Zuschuss schrittwei-
se auf fünf Milliarden Euro steigen, 
was dann zehn Prozent der Jahres-
ausgaben in der Pflegeversicherung 
entspräche. In kleinen Schritten sei 
dann eine stufenweise Erhöhung 
geplant, die im Jahr 2045 bis zu 
25 Prozent der Leistungsausgaben 
abdeckt. Nach heutigem Stand ent-
spräche dies einer Summe von rund 
18,3 Milliarden Euro. 

Eine Begrenzung der Eigen-
anteile und die Finanzierung der 
Mehrkosten aus Steuermitteln wür-
den auch von der Mehrheit der Be-
völkerung unterstützt. Das zeigt 
der aktuelle DAK-Pflegereport 2019 
“25 Jahre Pflegeversicherung: Kos-
ten der Pflege – Bilanz und Reform-
bedarf”. Nach einer repräsentativen 
und aktuellen Bevölkerungsum-
frage durch das Institut für De-
moskopie in Allensbach gebe es 
dringenden Reformbedarf. Obwohl 
drei Viertel der Befragten die Pfle-
geversicherung für sinnvoll hiel-
ten, hätten viele Menschen finan-
zielle Ängste. Fast 80 Prozent der 
Befragten befürchteten, dass sie 
trotz Pflegeversicherung bei einer 
Pflege im Heim sämtliche Erspar-
nisse verlieren würden. Vier von 

gestartet. Die Eigenanteile würden 
dann entsprechend der Lohnent-
wicklung dynamisch steigen. „Im 
Vergleich zu anderen Szenarien 
würden die finanziellen Belastun-
gen der Pflegebedürftigen in ab-
soluter Höhe geringer ausfallen“, 
sagt Rothgang. „Das Modell mit 
einem durchschnittlichen Sockel-
betrag von 450 Euro ist daher eher 
geeignet, Sozialhilfeabhängigkeit 
zu vermeiden.“ Und ohne Reform? 
In diesem Fall rechnet der Wisseh-
schaftler mit doppelt bis dreifach 
so hoher Eigenanteile wie heute. 
DAK-Vorstandschef Storm betont: 
„Durch unser Modell explodieren 
weder Eigenanteile noch Beitrags-
sätze.”

Die Eigenanteile, die Pflege-
bedürftige für die Pflege im Heim 
zahlen müssen, sind je nach Bun-
desland sehr unterschiedlich. Sie 
lagen im ersten Quartal 2019 zwi-
schen 274 Euro in Thüringen und 
925 Euro in Baden-Württemberg. 
Der Bundesschnitt betrug 662 Eu-
ro. Um Pflegebedürftige unabhän-
gig von ihrem Wohnort zu entlas-
ten, schlage die DAK-Gesundheit 
zunächst unterschiedlich gede-
ckelte Eigenanteile je Bundesland 
vor, um schrittweise bis zum Jahr 
2045 einen einheitlichen Wert zu 
erreichen. Um eine Lösung für die 
unterschiedlichen Belastungen in 
den 16 Bundesländern zu entwi-
ckeln, plädiere Andreas Storm zur 
Umsetzung der Pflegereform für 
eine gemeinsame Kommission von 
Bund und Ländern.

zehn Befragten sehen eine “sehr 
starke Belastung” durch Pflege-
kosten. „Es öffnet sich ein poli-
tisches Opportunitätsfenster für 
eine dringend erforderliche Struk-
tur- und Finanzierungsreform der 
Pflegeversicherung, die auch von 
der Bevölkerung erwartet wird“, 
sagt Professor Thomas Klie von der 
Evangelischen Hochschule Freiburg 
als Autor des DAK-Pflegereports. 
„Die Pflegeversicherung kann ihr 
Versprechen, das Armutsrisiko bei 
Pflegebedürftigkeit zu begrenzen, 
in der Zukunft nicht mehr einlösen. 
Die nächste Bundesregierung kann 
und darf dem Thema nicht auswei-
chen.“ Fast die Hälfte der Befrag-
ten rechnet in Zukunft mit deutlich 
steigenden Pflegebeiträgen. Aller-
dings wären nur 24 Prozent von 
ihnen bereit, künftig selbst höhere 
Beiträge für die Pflegeversicherung 
zu zahlen. Dreiviertel der Befragten 
sprechen sich für Reformmodelle 
aus, bei denen die Eigenanteile für 
die Pflege im Heim begrenzt wer-
den. 58 Prozent sind der Meinung, 
dass die Mehrkosten für die Pflege-
versicherung aus Steuermitteln fi-
nanziert werden sollten. Fast jeder 
Zweite kann sich auch eine Vollver-
sicherung vorstellen. Rund 3,7 Mil-
lionen Menschen in Deutschland 
sind pflegebedürftig, so die DAK. 
Etwa ein Viertel davon werde sta-
tionär im Pflegeheim betreut. Die 
Ausgaben der Pflegeversicherung 
sind zwischen 2015 und 2018 von 
29 auf 41 Milliarden Euro gestie-
gen. << 
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Studie: Bertelsmann Stiftung zu generationengerecht finanzierter Pflegeversicherung

zufolge darin, eine vorgezogene, 
moderate Anhebung des Beitrags-
satzes mit einem über die Jahre 
steigenden Zuschuss aus Steuer-
mitteln zu verbinden. Dieser Bun-
deszuschuss läge zu Beginn bei 
jährlich 9,6 Milliarden Euro und 
würde bis 2050 auf 24,5 Milliar-
den Euro ansteigen. Die zunächst 
überschüssigen Mittel könnten 
dann in den bereits existierenden 
Pflegevorsorgefonds fließen und 
dazu dienen, den Beitragssatz bis 
2050 stabil bei 3,5 Prozent zu hal-
ten. Durch den Ausbau des Fonds 
würden die künftigen Generatio-
nen am wenigsten zusätzlich be-
lastet.

Die Einführung eines Zuschus-
ses aus Steuermitteln würde nicht 
nur dazu führen, dass die Beitrags-
zahler entlastet werden, sondern 
auch dazu, dass Besserverdienen-
de stärker als bisher mit herange-
zogen würden. Diese seien heu-
te oftmals privat versichert und 
müssten sich daher nicht an dem 
Solidarausgleich der Sozialen Pfle-
geversicherung beteiligen. „Un-
abhängig davon müssen wir uns 
bei der Pflege- wie bei der Kran-
kenversicherung fragen, ob die 
Aufspaltung in ein gesetzliches 
und privates Versicherungssystem 
noch zeitgemäß ist“, so Mohn.

Neben der Finanzierung habe 

>> „Im Durchschnitt sind für 
einen Heimplatz fast 1.900 Eu-
ro im Monat aus eigener Tasche 
zu bezahlen. So könne es nicht 
weitergehen. Der Bund und die 
Länder stehen in der Verantwor-
tung, ihren Teil zur Finanzie-
rung der Pflege beizutragen“, so 
Gernot Kiefer, Stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des GKV-
Spitzenverbandes. „Die Länder 
sollten die sogenannten Inve-
stitionskosten bei den Pflege-
heimen tragen. Das wäre sach-

Mitte kommenden Jahres einen 
konkreten Vorschlag zur Pflege-
Finanzierung vorlegen. Derzeit 
seien für Heimbewohner für die 
eigentliche Pflege im Bundes-
schnitt etwa 660 Euro fällig. Da-
zu kämen noch Kosten für Un-
terkunft, Verpflegung und auch 
für Investitionen in den Einrich-
tungen. Insgesamt kommen im 
Bundesschnitt rund 1.900 Euro 
an Zahlungen aus eigener Tasche 
zusammen, es gibt aber größere 
regionale Unterschied. <<

Investitionskosten verantwortungsvoll übernehmen

lich richtig und dadurch könnte 
der durchschnittliche Eigenanteil 
für Pflegeheimbewohner sofort 
um 450 Euro gesenkt werden.“

Mit Blick auf die versiche-
rungsfremden Leistungen, die 
die Pflegeversicherung als ge-
samtgesellschaftliche Aufga-
be überneheme, betonte Kiefer: 
„Ein verlässlicher Bundeszu-
schuss für die Pflege ist überfäl-
lig“, wie er in einer Pressemittei-
lung des GKV-Spitzenverbandes 
zitiert wird. <<

Bundesgesundheitsminister 

>> Die Bertelsmann Stiftung hat 
verschiedene Szenarien zur künf-
tigen Finanzierung der Sozialen 
Pflegeversicherung aufstellen las-
sen und dabei die unterschiedli-
chen Belastungen für jüngere und 
ältere Beitragszahler in den Blick 
genommen. Der Ausbau des Pfle-
gevorsorgefonds würde demnach 
die jüngeren Generationen entlas-
ten. Eine vorgezogene Anhebung 
des Beitrags und ein Zuschuss aus 
Steuermitteln könnten die zusätz-
lichen Kosten decken, so die Stif-
tung. 

Eine älter werdende Bevölke-
rung, ein steigender Pflegebe-
darf, ein Ausbau der Pflegestel-
len und eine bessere Entlohnung 
der Pflegekräfte – all dies werde 
in den kommenden Jahrzehnten 
zu einem deutlichen Anstieg der 
Ausgaben für professionelle Pfle-
ge führen. Nach aktuellen Berech-
nungen steige der Beitragssatz 
zur Sozialen Pflegeversicherung je 
nach Szenario von derzeit gut drei 
Prozent auf knapp unter fünf Pro-
zent im Jahr 2050. Die Prognosen 
zeigten auch, dass von den finan-
ziellen Mehrbelastungen vor allem 
die jüngeren Generationen betrof-
fen wären. Der Wechsel der ge-
burtenstarken Jahrgänge von der 
Gruppe der Beitragszahler in die 
der Empfänger von Pflegeleistun-

gen werde die Situation zusätzlich 
verschärfen. Der Ausgleich zwi-
schen den Generationen im Umla-
gesystem der Sozialen Pflegeversi-
cherung drohe aus der Balance zu 
geraten. Aus den Berechnungen 
lasse sich ableiten, dass die Fi-
nanzierungsgrundlage neu ausge-
staltet werden sollte. 

Angesichts des von der Ber-
telsmann Stiftung prognostizier-
ten finanziellen Bedarfs reiche 
der jetzige Pflegevorsorgefonds 
für die zu bewältigende Finanzie-
rungsaufgabe nicht aus. Auch die 
von der Versicherungswirtschaft 
vorgeschlagene Stärkung der Pri-
vatvorsorge sei nicht zielführend. 
„Wir brauchen bei der Pflege ei-
nen neuen Generationenausgleich 
innerhalb des solidarischen Umla-
gesystems. Denn auch an der Vor-
sorge müssen alle nach ihrer Leis-
tungsfähigkeit beteiligt werden“, 
sagt Brigitte Mohn, Vorstand der 
Stiftung. Daher wurden die Mög-
lichkeiten der Finanzierung in der 
Sozialen Pflegeversicherung ins-
besondere mit Blick auf ihre  Be-
lastung für die jeweiligen Genera-
tionen untersucht. 

Die beste Möglichkeit, um den 
steigenden Ausgaben zu begeg-
nen und zugleich mehr Gerechtig-
keit zwischen den Generationen 
zu schaffen, bestehe der Studie 

dei Stiftung weitere Faktoren un-
tersucht, die für eine zukunftsfä-
hige, bedarfsgerechte und quali-
tätsorientierte Pflegeversorgung 
in Deutschland von Bedeutung 
seien. Dazu zählten insbeson-
dere die verfügbaren Pflegekräf-
te. Zwar sei der Personalbestand 
in der ambulanten und statio-
nären Pflege von 2007 bis 2017 
um durchschnittlich 25.000 Voll-
zeitstellen pro Jahr gewachsen. 
Doch diese Zunahme reiche nicht 
aus, um den steigenden Bedarf zu 
decken. Hinzu komme, dass der 
Anteil der ausgebildeten Pflege-
fachkräfte am Gesamtpersonal im 
selben Zeitraum kontinuierlich zu-
rückgegangen sei. Vor dem Hinter-
grund höherer Anforderungen und 
den sich wandelnden Aufgaben 
in der Langzeitpflege empfehlen 
Studienautoren, den Pflegeberuf 
durch ein gestuftes Qualifikati-
onsmodell aufzuwerten. So soll-
te es mehr Fachkräfte mit einem 
pflegewissenschaftlichen Hoch-
schulabschluss geben, der hier-
zulande bisher nur eine marginale 
Rolle spielt. Wie Erfahrungen aus 
dem Ausland, etwa in den Nieder-
landen, zeigten, könne die Quali-
tät der Pflege mit einer höheren 
Qualifikation der Pflegekräfte und 
einem intelligenten Fachkräftemix 
verbessert werden. <<

>> Bundesgesundheitsminister 
Jens Spahn plant einen breiten 
Dialog zur künftigen Finanzie-
rung der Pflege und strebt mehr 
Berechenbarkeit bei Eigenantei-
len für Pflegebedürftige an. „Wir 
müssen noch einmal neu über 
die faire Verteilung der Pfle-
gekosten reden - was ist Ver-
antwortung des Einzelnen und 
der Familie, was ist Verantwor-
tung der Gesellschaft“, sagte 
der CDU-Politiker der Deutschen 
Presse-Agentur. Spahn will bis 

News
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>> Die Grundlage wurde im Mai 
2017 gelegt, mit dem 1. Roth-
gang-Gutachten zur alternati-
ven Ausgestaltung der Pflege-
versicherung. Kernstücke waren 
der Sockel-Spitze-Tausch und der 
konsequente Abbau der Sekto-
ren. Diese Reformvorschläge ha-
ben eine bundesweite Reformde-
batte ausgelöst, die insbesonde-
re die Finanzierungsfrage stellt. 
Das ist auch dringend nötig, um 
die explodierenden Eigenantei-
le zu begrenzen. Dazu liefert der 
Sockel-Spitze-Tausch einen neu-
en Lösungsweg: Solange die Pfle-
geversicherung nur einen festen 
Sockel für den Pflegeaufwand 
bezahlt, geht jede Qualitäts-
verbesserung voll zu Lasten der 
Bedürftigen. Der Sockel-Spitze-
Tausch beschreibt den Switch, 
wonach die Versicherten nur ei-
nen festen Sockelbetrag und 
die Versicherung die nach oben 
offene Spitze bezahlen. Diese 
Idee hat Eingang in zahlreiche 
Reformvorschläge gefunden, die 
mal Begrenzung der Eigenantei-
le, doppelte Pflegegarantie oder 
Pflegevollversicherung heißen. 
Alle zielen darauf ab, die Finanz-
ausstattung der Pflegeversiche-
rung zu verbreitern und das in-
dividuelle finanzielle Risiko zu 
reduzieren. Das ist gut so, aber 
ein wesentlicher Baustein fehlt: 
Erst mit einem radikalen Abbau 
der Sektoren und der bürokrati-
schen Zuordnung der Menschen 
in eine ambulante oder statio-

näre Welt kann der Paradigmen-
wechsel wirklich gelingen. Am 
13. November legt die Initiative 
Pro-Pflegereform das 2. Gutach-
ten vor, mit dem die Flughöhe 
niedriger und konkret beschrie-
ben wird, wie beides zusammen 
gelingen kann: eine grundlegen-
de Finanzreform und eine Neu-
ausrichtung der Pflegewelt, die 
den Menschen in den Mittelpunkt 
stellt. Das Gutachten, das Prof. 
Heinz Rothgang mit zwei Exper-
tengruppen im letzten halben 
Jahr erarbeitet hat, geht wei-
ter als alle bisherigen Konzepte 
und macht konkrete Vorschläge, 
wie eine neue Pflegeversicherung 
aussehen kann: bedarfs- gerecht, 
ortsunabhängig und bezahlbar.

SCHRITT 1:  
Die Strukturreform –  
Sektorenabbau für  

wohnortunabhängige  
Leistungen

Die bisherigen Reformkon-
zepte beziehen sich überwiegend 
auf die stationäre Pflege. Dabei 
werden über zwei Drittel der Pfle-
gebedürftigen zu Hause gepflegt. 
Eine grundlegende Pflegereform 
muss auch ihnen und den An-
gehörigen zugutekommen. Des-
halb zielt das Gutachten auf eine 
„Pflegewelt ohne Sektoren“ ab 
und beschreibt ein System, das 
nach „Wohnen“ und „Pflege“ or-
ganisiert ist. Unabhängig davon, 
wo jemand wohnt, übernimmt 

Ist eine Pflegewelt ohne Sektoren denkbar?
Gutachten von Professor Heinz Rothgang zur Reform der Pflegeversicherung

„Alternative Ausgestaltung der Pflegeversicherung – Abbau der Sektorengrenzen und bedarfsgerechte Leistungsstruktur“, so 
lautet der etwas sperrige Titel des abschließenden Gutachtens, das unter Leitung von Prof. Dr. Heinz Rothgang, Professor 
für Gesundheitsökonomie an der Universität Bremen Mitte November erstellt wurde. Auftraggeber ist die Initiative „Pro-
Pflegereform“, die sich Ende 2016 gegründet hat und aus über 120 Trägern, Organisationen und Verbänden mit insgesamt 
mehr als 1.000 Pflegeeinrichtungen und ambulanten Diensten besteht. Das Gutachten fordert einen Systemwechsel, der 
die starren Strukturen aufbricht, innovative Pflegearrangements befördert und Pflege wieder für alle bezahlbar macht.

2. wenn verschiedene Finanzie-
rungselemente zum Zuge kom-
men, wie die überfällige Verlage-
rung der Behandlungspflege, ein 
Steuerzuschuss, ein Nachteilsaus-
gleich oder eine Pflegebürgerver-
sicherung.
Die Finanzierungszenarien wer-
den mit dem Referenzmodell 
verglichen und bieten damit je 
nach politischer Ausrichtung fi-
nanzierbare Handlungsoptionen, 
von der Pflegeversicherung mit 
fixem Eigenanteil über die Pfle-
gevollversicherung bis zur Pfle-
gebürgerversicherung. Aber erst 
die Kombination aus Finanz- und 
Strukturreform macht das Modell 
so attraktiv und anschlussfähig. 
Dadurch geht es nicht nur ums 
Geld, sondern es entsteht ein 
neues Pflegesystem, das Pflege-
bedürftigen, Angehörigen und 
Pflegekräften zugutekommt. 
• Es wirkt Dumpinglöhnen und 
schlechter Pflege entgegen, weil 
sich der Wettbewerb dann an der 
Qualität orientiert und nicht mehr 
am Preis.
• Es macht den Pflegeberuf at-
traktiver, weil die Rahmenbe-
dingungen unabhängig von den 
Kosten für die Betroffenen ver-
bessert werden können. 
• Es macht gute Pflege bezahlbar 
und senkt das Risiko der Alters-
armut. <<

von: Bernhard Schneider, Spre-
cher Initiative Pro-Pflegereform & 

EHS-Hauptgeschäftsführer

die Pflegeversicherung Grund-
pflege und Betreuung, die Kran-
kenkasse die Behandlungspflege 
und Rehabilitation und der Versi-
cherte zahlt die Hotelkosten. 
•Eine solche Strukturreform 
schafft die sektorale Fragmen-
tierung ab
•nimmt das Individuum in den Fo-
kus statt der Frage nach ambulant 
oder stationär
•ermöglicht bedarfsgerechte Pfle-
gesettings, moderne Leistungsan-
gebote und stärkt die Zivilgesell-
schaft und 
•sie unterstützt Angehörige durch 
ein neues Pflegegeld 2.0.

SCHRITT 2:  
Die Finanzreform – Sockel-
Spitze-Tausch für bezahl-

bare Eigenanteile

Der Sockel-Spitze-Tausch dreht 
das aktuelle System um und sorgt 
dafür, dass die Pflegekasse die 
Pflegekosten vollständig trägt 
und dem Versicherten einen fixen, 
begrenzten Eigenanteil berechnet. 
Das Gutachten liefert dazu kon-
krete Finanzierungsvorschläge:
•Es beschreibt zunächst in einem 
Referenzmodell die Entwicklung 
der steigenden Eigenanteile bis 
2045 und zeigt, dass dringend 
etwas passieren muss.
•Es kalkuliert dann in mehreren 
Szenarien bis 2045, wie sich die 
Eigenanteile und die Versiche-
rungsbeiträge entwickeln, 1. wenn 
der Eigenanteil begrenzt wird und 

Report
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Pflegebudget: Neuland für alle Beteiligten

Aufgaben auf die Verhandler 
zukommen: „Die Kongruenz zu 
wahren, zwischen dem was aus 
den DRGs ausgegliedert und 
was dem Pflegebudget zugeord-
net wird, wird eine Herausfor-
derung sein. Es darf kein Geld 
auf der Strecke bleiben.“

Breiten Raum nahmen die-
ses Jahr Vorträge zum Stand 
der Entwicklung der Elektroni-
schen Patientenakte (ePA) ein, 
die von 2021 an jedem Patien-
ten in Deutschland zur Verfü-
gung stehen soll. Jan Neuhaus, 
Geschäftsführer „IT, Datenaus-
tausch und eHealth“ der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft 
(DKG), machte deutlich, dass 
die ePA eine wesentliche Lücke 
in der Digitalisierung schließt. 
Die ePA in der TI werde sicher 
sein, aber der Patient behal-
te die Verantwortung darüber, 

>> Das Gesetz soll noch 2019 in 
den Landtag In den Bundeslän-
dern, in denen in den vergan-
genen Jahren Pflegeberufekam-
mern gegründet wurden, gelten 
sie in Teilen der Berufsgruppe 
als mehr oder weniger umstrit-
ten – ohne dass sie bisher ei-
ne echte Chance gehabt hätten, 
sich zu etablieren, ihren Platz im 
Gesundheitssystem zu finden und 
mit ihrer eigentlichen Arbeit zu 
beginnen, meint der DBfK Nord-
west. Umso mehr freut sich der 
Deutsche Berufsverband für Pfle-
geberufe (DBfK) Nordwest e.V. 
über das deutliche Zeichen, das 
NRW-Gesundheitsminister Karl-
Josef Laumann mit Rückende-
ckung des Kabinetts jetzt gesetzt 
hat: das Pflegekammergesetz 
wird noch in diesem Jahr in den 
Landtag eingebracht, damit die 
Gründung der Pflegeberufekam-
mer Nordrhein-Westfalen mit der 
Berufung des Einrichtungsaus-

DBfK Nordwest begrüßt den Weg der Pflegekammer NRW

schusses im Jahr 2020 erfolgen 
kann.

Durch die Integration der 
Pflegeberufekammer in das be-
stehende Heilberufegesetz NRW 
ist die Gleichstellung der Pflege-
berufekammer gegenüber ande-
ren bereits etablierten Heilberu-
fekammern sichergestellt. Zusätz-
lich enthält der Gesetzentwurf 
der Landesregierung eine An-
schubfinanzierung über drei Jah-
re, was der Vorsitzende des DBfK 
Nordwest, Martin Dichter, sehr 
begrüßt: „Damit hat die Kammer 
in NRW adäquate Startvorausset-
zungen. Diese sind auch notwen-
dig, um die Akzeptanz der Kam-
mer zu gewährleisten. Auch in 
Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen benötigen die Pflegebe-
rufekammern diese Startvoraus-
setzungen“ sagt Dichter.

Martin Dichter appelliert an 
die Parteien im Landtag: „Endlich 
spüren wir den notwendigen Rü-

Unterstützung

>> Am vierten und letzten Kon-
gresstag stand eine der umfas-
sendsten Reformen der Kran-
kenhausfinanzierung seit Ein-
führung der DRG-Fallpauscha-
len im Fokus: die Ausgliede-
rung der Personalkosten für die 
Pflege am Bett. Im Kompakt-
Seminar „Das neue Pflegebud-
get – wie wird’s gemacht?“ wur-
den sowohl die Vorarbeiten auf 
Bundesebene als auch die prak-
tische Aufgabe vor Ort bei den 
Budgetverhandlungen 2020 be-
trachtet, denn die anstehenden 
Verhandlungen bedeuten für 
alle Beteiligten Neuland.

Für den Tagungsvorsitzen-
den, Heiko Engelke, Verbands-
direktor der Niedersächsischen 
Krankenhausgesellschaft steht 
fest: „Die Verhandlungen wer-
den große Herausforderungen 
für alle Parteien darstellen. 

Wichtig ist, dass das Geld wirk-
lich in den Kliniken ankommt 
und es nicht durch vermeid-
bare Streitereien zu Verzöge-
rungen oder gar Verhinderun-
gen der Finanzierung der Pfle-
ge kommt.“ Stefan Koerdt, bei 
der Deutschen Krankenhausge-
sellschaft für Finanzierung und 
Planung zuständiger Referent, 
wies darauf hin, dass die He-
rausforderungen auf Bundes-
ebene immens waren. 

„Die Selbstverwaltung hat 
ihre Hausaufgaben gemacht 
und die vom Gesetzgeber vor-
gesehenen Aufgaben vollstän-
dig umgesetzt“, so Koerdt.  
Für die praktischen Budget-
verhandlungen sieht Martin 
Heumann, Geschäftsführer des 
Krankenhauszweckverbandes 
Rheinland trotz aller gelunge-
nen Vorarbeiten noch große 

News

ckenwind. Nutzen Sie diese Chan-
ce, den Pflegenden im Land eine 
adäquate Selbstverwaltung und 
ein Instrument zur politischen 
Partizipation auf Augenhöhe zu 
geben. Stimmen Sie diesem Ge-
setz zu.“

Um den aktuellen und zukünf-
tigen Herausforderungen in der 
Gesundheitsversorgung begegnen 
zu können, ist eine deutlich stär-
kere Beteiligung der Pflegeberu-
fe an politischen Entscheidungen 
sowie die Sicherstellung einer 
unabhängigen Selbstverwaltung 
des Berufs unverzichtbar, sagt 
der DBfK. Als mitgliederstärkster 
Pflegeberufeverband wird er sich 
an dem anstehenden Gesetzge-
bungsverfahren beteiligen. Der 
DBfK Nordwest dankt Gesund-
heitsminister Laumann und dem 
Kabinett für dieses eindeutige 
Signal zur überfälligen Stärkung 
und Emanzipation der Pflegenden 
in Nordrhein-Westfalen. <<

wie seine Daten auf dem Mo-
biltelefon oder dem heimi-
schen Rechner geschützt sind. 
Dies griff auch Kongressprä-
sident Dr. Michael Weber auf 
und hinterfragte insbesondere 
den medizinischen Nutzen der 
Patientenakte. Die Einführung 
der ePA sei längst überfällig, 
da Deutschland in der Digita-
lisierung der Medizin bereits 
anderen Ländern weit hinter-
herhinke. 

Für Dr. Martin Danner, Spre-
cher der Koordinierungsstelle 
der Patientenvertretung im Ge-
meinsamen Bundesausschuss, 
ersetzt die elektronische Pati-
entenakte nicht die Primärdo-
kumentation des Behandlungs-
geschehens, und sie kappe 
auch nicht die Kommunikati-
onsprozesse zwischen Behand-
lerinnen und Behandlern.  <<

>> Der Personaldienstleister 
TTA besuchte im Oktober süd-
amerikanische Pflegekräfte in 
Deutschland. Im Mittelpunkt 
standen die Arbeitsbedingun-
gen und die Zufriedenheit im 
neuen Job. Neben den Pflege-
kräften wurden die Geschäfts-
führer einer Pflegeeinrichtung 
und der Leiter eines Dialyse-
zentrums interviewt. TTA liegt 
mit seinem Vermittlungsmo-
dell nach eigenenr Meinung im 
Trend und leiste einen Beitrag 
zur Entspannung in der deut-
schen Pflegelandschaft. Der 
Bundesgesundheitsministers 
Jens Spahn reiste erst kürzlich 
nach Mexiko und zeigt, dass 
Mexiko und Südamerika ganz 
oben auf der Agenda stehen. 
Neben Mexiko und Kolumbi-
en gebe es mehrere Länder in 
Südamerika, die Pflegekräfte 
auf einem hohen Niveau aus-
bilden. <<
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Dr. rer. pol. Ilona Köster-Steinebach

Weiterentwicklung der 
Vorgaben zur Pflege- 
personalausstattung: 
Mehr Sicherheit und 
Transparenz erforderlich!
Es mag den Eindruck haben, dass das Thema Pflegepersonal-
ausstattung an Brisanz verloren hat, seit es insbesondere 
im Jahr 2018 mit verschiedenen gesetzlichen und unter-
gesetzlichen Initiativen, allen voran das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz (PpSG), aufgegriffen wurde. Zumindest in 
den Medien ist es ruhiger um die Frage des Pflege(personal)
notstands geworden. Das kann verschiedene Gründe haben: 
Einerseits könnte es ein Anzeichen dafür sein, dass die 
getroffenen Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen und sich 
die Pflegepersonalausstattung in deutschen Krankenhäusern 
verbessert. Andererseits könnte es sich auch nur um den typi-
schen Gezeitenwechsel medialer Berichterstattung handeln, 
bei dem auf eine Flut von Berichten die Ebbe folgt, um Platz 
für Abwechslung zu bieten. Angesichts der hohen Bedeu-
tung, die eine ausreichende Ausstattung mit qualifizierten 
Pflegefachkräften für die Sicherheit von Patientinnen und 
Patienten während und nach ihrem Krankenhausaufenthalt 
hat (vgl. ausführlicher Köster-Steinebach 2018), lohnt es 
sich in jedem Fall, einen näheren Blick auf die Entwicklun-
gen der jüngsten Zeit zu werfen: Welche Neuerungen auf 
der legislativen und exekutiven Ebene und innerhalb der 
Verbändelandschaft haben sich in der Zwischenzeit ergeben, 
welche Praxisberichte liegen vor, welche datengestützten 
Erkenntnisse gibt es und welcher Forschungsbedarf für die 
Pflegeforschung besteht (weiter)?

Zusammenfassung
Auf der Grundlage der Beschreibung der Ansätze des Pflegepersonal-
Stärkungsgesetzes werden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der 
Pflegepersonalausstattung intensiver diskutiert. Aufgegriffen werden insbe-
sondere Ansätze rund um die Förderung der Pflegeausbildung, die Neuordnung 
der Pflegeentgelte und die Pflegepersonaluntergrenzen. Abschließend wird 
die Initiative einiger Verbände zur Entwicklung eines am individuellen Pfle-
gebedarf orientierten Pflegepersonalbemessungstools vorgestellt und ihre 
Bedeutung für die zukünftige Pflege- und Versorgungsforschung dargelegt. 

Schlüsselwörter
Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, Pflegepersonaluntergrenzen, Pflegebedarf, 
Pflegebedarfsbemessungsinstrument 

>> Die Entwicklungen in der Legislative und Exekutive seit Sommer 
2018 sind durch zwei wesentliche Themenkreise geprägt. Auf der 
einen Seite wurde das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz verabschie-
det, das das Thema Pflege im Krankenhaus umfassend aufgreift. Zum 
anderen wurden untergesetzlich durch das Bundesgesundheitsminis-
terium (BMG) mittlerweile zwei Verordnungen erlassen, die Pflege-
personaluntergrenzen (PPUG) festlegen. Beide sollen hier in den 
Blick genommen werden.

Am 09. November 2019 wurde das Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz verabschiedet. Seit seinem Inkrafttreten überwiegend am 01. 
Januar 20191 ist ehrlicherweise noch nicht genug Zeit vergangen, 
um seine Auswirkungen beobachten oder gar eine fundierte Evalu-

ation vornehmen zu können. Deshalb sollen an dieser Stelle noch 
einmal einige Einschätzungen in den Blick genommen werden, die 
rund um den Gesetzgebungsprozess im Jahr 2018 geäußert wurden. 

Nach eigenen Angaben des BMG hatte das PpSG folgende Schwer-
punkte im Zusammenhang mit der Pflege im Krankenhaus (BMG 
16.11.2019): 
•  „Jede zusätzliche Pflegekraft wird finanziert
•� Krankenhausindividuelle Vergütung von Pflegepersonalkosten
•� Tarifsteigerungen voll refinanziert statt Sparen zu Lasten der Pflege
•� Mehr Ausbildungsplätze in der Pflege
•� Bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Pflege
•� Mittel aus dem Pflegezuschlag erhalten
•��Erhöhter Pflegeaufwand braucht erhöhte Vergütung für mehr Pfle-

gekräfte
•��Pflegepersonaluntergrenzen für pflegesensitive Bereiche in Kranken-

häusern werden ausgeweitet
•��Pflegepersonal und Pflegeaufwand: Zur Verbesserung der Pflegeper-

sonalausstattung in Krankenhäusern sowie der Gewährleistung von 
Patientensicherheit in der pflegerischen Patientenversorgung wird 
berechnet, wie das Verhältnis von eingesetztem Pflegepersonal zum 
individuellen Pflegeaufwand eines Krankenhauses ist.

• Krankenhausstrukturfonds ermöglicht effizientere Strukturen
• Gewährleistung einer flächendeckenden Schlaganfallversorgung“

Auf jeden Fall lohnt ein näherer Blick darauf, ob mit den im 
Gesetzestext niedergelegten Regelungen diese Ziele erreicht werden 
können bzw. mit welchen Ansätzen der Versorgungs- und Pflegefor-
schung dies in Zukunft überprüft werden kann.

Ansatzpunkt: Stärkung der  
Pflegeausbildung im PpSG

Einige der getroffenen Maßnahmen leuchten unter der Zielset-
zung der Verbesserung der Pflegepersonalausstattung unmittelbar 
ein. Hierzu zählt beispielsweise die Stärkung der Pflegeausbildung, 
indem die Ausbildungsvergütung insbesondere für Auszubildende 

1  Das Inkrafttreten der verschiedenen Abschnitte des PpSG ist gestaffelt und reicht vom 
Tag nach dem Kabinettsbeschluss bis hin zum 01. Januar 2020.
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im ersten Lehrjahr vollständig von den Krankenkassen gegenfinan-
ziert wird. Tatsächlich ist die Investition in Ausbildung, die Kran-
kenhäuser (und Pflegeeinrichtungen!) tragen, mitnichten auf die 
Ausbildungsvergütungen beschränkt, sondern umfasst insbesondere 
auch den Personaleinsatz der bereits ausgelernten Kräfte bei der 
Anleitung, Unterweisung und Kontrolle der auszubildenden Kolle-
ginnen und Kollegen. Nimmt man den Anspruch ernst, dass die Aus-
bildung qualifizierte Pflegefachkräfte hervorbringen soll, dann ist 
dieser Personaleinsatz erheblich und von den Ausbildungsstätten 
zu tragen. Ob die Arbeitsleistungen von Auszubildenden in höheren 
Lehrjahren dies kompensieren oder gar überkompensieren, wäre eine 
Untersuchung wert. 

Angesichts der Ausbildungskosten gibt es Stimmen, die sagen, 
dass nicht die Allgemeinheit in Form des Versichertenkollektivs für 
den Aufwand aufkommen sollte, sondern die Krankenhäuser als Ar-
beitgeber. Das ist in doppelter Hinsicht zu kurz gedacht, denn ei-
nerseits kommt ein Löwenanteil der Einnahmen der Krankenhäuser 
ohnehin aus öffentlichen Quellen (Erstattungen der GKV oder Infra-
strukturförderung der Länder), andererseits erfüllen die zukünftigen 
Pflegekräfte wichtige gesellschaftliche Aufgaben. Deshalb ist es be-
deutsam, Ausbildung auch über den eigenen Bedarf der Institution 
hinaus zu incentivieren. Gelegentlich wird auch argumentiert, dass 
die zukünftigen Pflegefachkräfte durch den Erwerb einkommens-
steigernder Qualifikationen von ihrer Ausbildung profitieren und 
deshalb keine oder nur eine geringe Ausbildungsvergütung gezahlt 
werden sollte. Dem sind zwei Argumente entgegenzuhalten: Erstens 
gilt diese Argumentation für jede Ausbildung und jeden Lehrberuf. 
Bei angehenden KFZ-Mechanikern oder Bank- oder Bürokaufleuten, 
um nur einige Beispiele zu nennen, wird dennoch eine ansprechen-
de Ausbildungsvergütung gezahlt. Und gerade in der Relation zu 
anderen Berufen ist deutlich, dass wir es uns als Gesellschaft nicht 
leisten können, ausgerechnet in jenen Berufen, die einen hohen 
Beitrag zum Allgemeinwohl leisten, besonders unattraktive Bedin-
gungen zu schaffen. Es geht hier auch um das Image von Pflege, das 
dringend aufgewertet werden muss, wenn wir Menschen für diese 
Tätigkeit gewinnen und in ihr halten wollen. Unter letzterem Aspekt 
ist auch der Fokus auf der betrieblichen Gesundheitsförderung für 
Pflegekräfte, wenn er bei diesen ankommt, sowie die Unterstützung 
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu befürworten.

Ansatzpunkt: Neuordnung der  
Pflegepersonalentgelte

Ein weiteres zentrales Anliegen des PpSG war die Ausgliederung 
der Pflegepersonalkosten aus den diagnosebasierten Krankenhaus-
entgelten (DRG) sowie ihre Vollfinanzierung samt Tarifsteigerungen 
durch die Krankenkassen. Jede neue Pflegestelle am Bett sollte, so 
die Ankündigung des BMG, durch die vorgenommenen Änderungen 
voll finanziert werden (BMG). Unter ökonomischen Gesichtspunkten 
erscheint diese Maßnahme in der gegenwärtigen Mangelsituation 
äußerst sinnvoll. Bei der bisherigen Vergütungslogik bestand der 
starke Anreiz für die Krankenhäuser, nicht alle Pflegepersonalkos-
ten, die in die DRG einkalkuliert waren, tatsächlich für die Pflege 
aufzuwenden. 

Im Gesetzestext selbst finden sich zu diesem Themenkomplex 
verschiedene Regelungen: einerseits die Übernahme von Tarifstei-
gerungen und die Festlegung, dass Personalkosten bis zur Höhe des 
Tarifvertrags per se als wirtschaftlich gelten, anderseits aber auch 
Verhandlungen zum Pflegebudget (§6a Krankenhausentgeltgesetz 
(KHEntgG)). Nach § 17b Abs. 4 des Krankenhausfinanzierungsgeset-
zes (KHG) müssen die Personalkostenanteile für die Pflege am Bett 
erstmalig rückwirkend für das Jahr 2019 aus den DRG ausgeglie-
dert und als gesondertes Pflegebudget vereinbart gezahlt werden. 
Parallel dazu erfolgen Verhandlungen zum zu zahlenden kranken-
hausindividuellen Pflegebudget, die eigentlich weitgehend überflüs-
sig oder inhaltlich durch die vorliegenden Fakten determiniert sein 
müssten, wenn jede zusätzliche Pflegestelle am Bett vergütet wird, 
Tarifsteigerungen refinanziert werden und nicht für Pflege ausge-
gebene Gelder zurückgezahlt werden müssen (§ 4 KHEntgG). Abbil-
dung 1 verdeutlicht das Prinzip des Pflegebudgets.

Im Jahr 2017 wurden nach Angaben des statistischen Bundes-
amtes knapp 18,1% aller Krankenhauskosten für Pflegepersonal 
am Bett aufgewendet (vgl. Abb. 2). Die Summe belief sich auf ca. 
19,16 Mrd. Euro (Destatis 2018: 7-8, 10). Von verschiedenen Seiten 
wurde immer wieder die Vermutung geäußert, dass die Pflegeper-
sonalkosten, die anteilig im Rahmen der DRG-Vergütungen an die 
Krankenhäuser ausgezahlt wurden, nicht komplett für die Vergü-
tung von Pflegekräften ausgegeben wurden, dass also an der Pflege 
gespart wurde. Somit darf mit Spannung darauf gewartet werden, 
wenn im Rahmen der Ausgliederung der Pflegekosten aus den DRGs 
erstmals Transparenz über die dort enthaltenen Pflegeanteile her-
gestellt wird. Durch Vergleich mit den vom statistischen Bundesamt 
erfassten Kosten für die Pflege am Bett wird – zumindest rückwir-
kend und für das Jahr 2018 – eine Abschätzung möglich, wie groß 
dieser Anteil der zweckentfremdeten Pflegekosten tatsächlich war.

Patientensicherheit und die Festlegung von  
Pflegepersonaluntergrenzen durch das BMG

Der wahrscheinlich umstrittenste Ansatz zur Verbesserung der 
Pflegepersonalausstattung in den Krankenhäusern ist die Festle-
gung von PPUG in sogenannten „pflegesensitiven Bereichen“ der 
Versorgung. Unumstritten ist, dass mit Blick auf die Patientensi-
cherheit die Pflegepersonalausstattung eine zentrale Rolle spielt 
und in Deutschland weitreichende Verbesserungen in der sog. nurse-
to-patient-ratio, also der Zahl an Patientinnen und Patienten, die 
von einer Pflegekraft in ihrer Schicht zu betreuen sind, dringend 
erforderlich sind. International unumstritten ist auch, dass Mindest-
vorgaben zur Personalausstattung die Qualität der Patientenversor-
gung sichern helfen können. Es geht also nicht so sehr um das ob, 
sondern das wie der Einführung derartiger Vorgaben. Kriterien, an 
denen sich die getroffenen Regelungen messen lassen müssen, sind 
einfach zu definieren: 
•  Wird eine Personalausstattung vorgegeben, mit der nachweis-

lich wesentliche Risiken der Patientenversorgung, die aus unzu-
reichender Pflegezeit und -qualität resultieren können, auf ein 
vertretbares Mindestmaß reduziert werden? Handelt es sich um 
bedarfsgerechte Pflege?
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Vor Gericht kommt es dann auf die Evidenz für die getroffenen 
Festlegungen an und genau hier liegt ein zentrales Problem der 
PPUG: Diese werden, zuvorderst auch vom BMG, damit begründet, 
dass unterhalb dieser Grenzen die Patientensicherheit nicht gewähr-
leistet ist. Tatsächlich gibt es aber keinerlei empirische Belege für 
die Annahme, es gäbe eine definierbare Grenze, unterhalb derer Pa-
tienten akut gefährdet sind. Patientensicherheit ist kein absolutes 
Kriterium, dass im einen Fall 100%ig gegeben ist und im ande-
ren fehlt. Tatsächlich muss man Patientensicherheit als Kontinuum 
verstehen, bei dem zudem ganz verschiedene Aspekte betrachtet 
werden müssen. Außerdem ist es nicht der Anspruch der Versorgung 
nach dem Sozialgesetzbuch V, nur die unmittelbare Patientengefähr-
dung abzuwenden, sondern die Gesundheit möglichst wiederherzu-
stellen und selbstbestimmungsermöglichende Pflege zu gewährleis-
ten (vgl. ausführlicher Köster-Steinebach 2018). Das bedingt, dass 
es keine Evidenz geben kann, die die Selbstverwaltungspartner für 
die Festlegung von Schwellenwerten für PPUG heranziehen könnten. 
Selbst wenn hier Festlegungen erfolgt wären, hätten diese vor Ge-
richt also wahrscheinlich keinen Bestand gehabt.

Nachdem die Selbstverwaltung ihrem gesetzlichen Auftrag nicht 
nachgekommen ist, hat das BMG in zwei Ersatzvornahmen mittels 
Rechtsverordnung PPUG normativ festgelegt (vgl. Tab. 1). Die Höhe 
der PPUG wurde nach dem sogenannten Perzentilansatz bestimmt, 
weshalb Zweifel angebracht sind, dass (alle dieser) Vorgaben ge-
eignet sind, akute Patientengefährdung weitgehend auszuschließen 
(vgl. ausführlicher Köster-Steinebach 2018). Dass angesichts des 
tiefgreifenden Pflegepersonalmangels in den Krankenhäusern, ge-

• Werden alle Patientengruppen entsprechend erfasst und geschützt?
•  Ist der Umsetzungsaufwand möglichst gering, damit die Umset-

zung selbst nicht zur weiteren, unnötigen Verknappung von Pfle-
geressourcen führt?

•  Gibt es unerwünschte Nebenwirkungen, die neue Risiken in der 
Patientenversorgung mit sich bringen?

Zweimal, für die Einführung der ersten PPUG Anfang 2019 und 
für die zweite Welle ab Anfang 2020, haben die Verhandlungen 
der Selbstverwaltungspartner Deutsche Krankenhausgesellschaft 
(DKG) und GKV-Spitzenverband (GKV-SV) nicht zu einem Ergebnis 
geführt. Jenseits der für die Selbstverwaltung typischen gegensei-
tigen Schuldzuweisungen (vgl. beispielhaft Hommel 02.09.2019) 
erscheint es durchaus folgerichtig, dass auf diesem Wege keine 
Vorgaben gemacht wurden. Bei Nichteinhaltung von PPUG drohen 
den Krankenhäusern empfindliche Konsequenzen von der Veröffent-
lichung mit dem entsprechenden Reputationsschaden bis hin zu 
Vergütungseinbußen. Viele Krankenhäuser, das belegen zahlreiche 
Berichte aus der Praxis, sperren Betten oder gar ganze Abteilun-
gen, um Unterschreitungen zu verhindern, und tragen damit den 
wirtschaftlichen Schaden des Verdienstausfalls. Erfahrungen mit an-
deren Vorgaben der gemeinsamen Selbstverwaltung (z.B. den z.T. 
erfolgreichen Klagen gegen Mindestmengenbeschlüsse des Gemein-
samen Bundesausschusses) legen die Vermutung nahe, dass es auf-
grund dieser Einbußen zu gerichtlichem Vorgehen gegen PPUG kom-
men würde, wenn diese durch DKG und GKV-SV festgelegt werden. 

Abb. 2: Zusammensetzung der Krankenhauskosten (eigene Darstellung nach 
Destatis 2018: 7-8).

Zusammensetzung der Krankenhauskosten  
2017
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40%
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Sonstiges: 1%

Abb. 1: Prinzip der Ausgliederung der Pflegekosten aus den DRG und der 
Vereinbarung von Pflegebudgets (eigene Darstellung).
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messen an der nurse-to-patient-ratio, ein gestuftes Vorgehen uner-
lässlich ist, kann nicht in Zweifel gezogen werden. Auch dass die 
ersten Schritte hin zu Verbesserungen durchaus schmerzhaft sind, 
ist verständlich, aber letztlich unvermeidlich, denn ein „Weiter so!“ 
ist ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund sind die Berichte von 
Sperrungen von Betten oder gar ganzen Abteilungen, so schwie-
rig die Versorgungssituation sich vor Ort auch im Einzelfall gestal-
ten mag, keine ausschließlich schlechte Nachricht. Beschäftigt 
man sich intensiver mit Patientensicherheit, wird schnell deutlich, 
dass es oft um die Abwägung von Risiken geht. Wodurch werden 
die Betroffenen wahrscheinlicher bzw. schwerer geschädigt: durch 
längere Transportzeiten in ein geeignetes Krankenhaus, durch die 
Versorgung in fachlich ungeeigneten Krankenhäusern oder durch 
die Versorgung auf Stationen mit unmittelbar patientengefährdend 
niedriger Personalausstattung? Gerade dieses Beispiel macht aber 
auch deutlich, dass Verbesserungen der Patientensicherheit nur 
durch komplexe Mehrfachinterventionen (vgl. dazu Schrappe 2018) 
zu erreichen sind: Beispielsweise müsste durch entsprechende Pla-
nungsvorgaben erreicht werden, dass nicht versorgungsnotwendige 
Betten gesperrt werden, sondern solche der (lukrativeren?) elekti-
ven Versorgung. 

Auch andere „Nebenwirkungen“ der derzeitigen PPUG-Regelung 
müssen sorgfältig hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Patien-
tensicherheit analysiert werden. So berichteten beispielsweise In-
tensivmedizinerinnen und -mediziner auf der 14. Jahrestagung der 
Dt. Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin (DGINA) 
vom 14. bis 16.November 2019 eindringlich davon, dass initial sta-

bilisierte Personen, die eigentlich an Intensivstationen abgegeben 
werden könnten, aufgrund der Bettensperrungen dort in den Not-
aufnahmen verbleiben und die dortigen Kapazitäten für neu eintref-
fende Notfälle verstopfen. Eine andere Nebenwirkung der jetzigen 
Regelung ist die weitere Ausweitung des Einsatzes von Leasing-
Pflegekräften. Selbst wenn es sich hier um hochqualifiziertes Perso-
nal handelt, ergeben sich doch aus der Unkenntnis der Strukturen, 
Prozeduren, medizintechnischen Ausstattung und Ansprechpartner 
zwangsläufig erhebliche Risiken für Patientinnen und Patienten. 
Diese und viele weitere Beispiele zeigen, dass die jetzige PPUG-
Regelung keinesfalls einen Endpunkt der Bemühungen um eine an-
gemessene Pflegepersonalausstattung im Krankenhaus sein darf.

Initiativen der Verbände zur Weiterentwicklung 
der Pflegepersonalregelung

Weiter oben wurde ausgeführt, dass ein wesentliches Problem 
bei der Festlegung von PPUG das fehlende Wissen darum ist, wie 
eine bedarfsgerechte und damit potenziell sichere Pflege tatsächlich 
ausgestaltet sein muss bzw. wie viele Pflegekräfte dazu erforder-
lich sind. Die derzeitigen starren Grenzen, ohne Berücksichtigung 
der Patientencharakteristika, sind jedenfalls für diesen Zweck nicht 
geeignet. In § 137j des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB V) wurde 
durch das PpSG eine Kennzahl etabliert, die ab 2020 ermittelt wer-
den soll und als „Pflegepersonalquotient“ bezeichnet wird. Das BMG 
(BMG 16.11.2019) beschreibt diese Kennziffer als „Verhältnis von 
eingesetztem Pflegepersonal zum individuellen Pflegeaufwand eines 
Krankenhauses“. Es ist wichtig, an dieser Stelle in aller Klarheit zu 
betonen, dass dieser „individuelle Pflegeaufwand des Krankenhau-
ses“ auf keinen Fall mit dem Pflegebedarf der dort betreuten Patien-
tinnen und Patienten gleichzusetzen ist. Er errechnet sich als Summe 
der risikoadjustierten Pflegeanteile der DRGs (§ 137 Abs. 1 SGB V), 
die für die Patientinnen und Patienten gezahlt worden wären, aber 
nun in das Pflegebudget ausgegliedert sind. Das Institut für das Ent-
geltsystem im Krankenhaus (INEK), das mit der Entwicklung dieser 
Risikoadjustierung beauftragt wurde, schreibt hierzu: „Der Katalog 
zur Risikoadjustierung für Pflegeaufwand (Pflegelast-Katalog) geht 
von der Annahme aus, dass der Patient während seines stationären 
Aufenthaltes eine pflegerische Betreuung erhalten hat, die sich an 
seinem individuellen Pflegebedarf orientiert und diesem weitgehend 
entsprochen hat.“ (INEK o.J.:2) 

Diese Annahme darf bezweifelt werden. Das BMG (17.11.2019) 
erläutert selbst: 

„Die DRG-Kalkulation erfolgt auf der Grundlage von Ist-Leis-
tungsdaten aller Krankenhäuser sowie von Ist-Kostendaten einer 

freiwilligen Stichprobe von Krankenhäusern.“  
(Hervorhebung im Original) 

Allein die gesamte Diskussion um die PPUG und die dringend 
notwendige Verbesserung der Pflegepersonalausstattung macht 
deutlich, dass derzeit keine bedarfsgerechte Pflege möglich ist und 
damit auch nicht in den im Rahmen der DRG standardisierten Ist-
Kosten enthalten sein kann. In der Summe ist also die entsprechend 
dem § 137j SGB V ermittelte Kennziffer strukturell ungeeignet, ab-

Tab. 2: Pflegepersonaluntergrenzen nach Festlegung des BMG (eigene Zusam-
menstellung nach BMG 2019).

Pflegepersonaluntergrenzen nach Festlegung des BMG

Gültigkeit Versorgungsbe-
reich

Tagschicht Nachtschicht

Angabe in Patienten pro 
Pflegekraft

1.1.2019

Geriatrie 10:1 20:1

Kardiologie 12:1 24:1

Unfallchirurgie 10:1 20:1

Intensivmedizin 1:2,5 1:3,5

1.1.2020

Kardiologie 1:10 1:20

Herzchirurgie 7:1 15;1

Neurologie 10:1 20:1

Neurologie: 
Schlaganfalleinheit

3:1 5:1

Neurologie:  
Frührehabilitation

5:1 12:1

1.1.2021 Intensivmedizin 1:2 1:3
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Abb. 3: Nutzungsmöglichkeiten eines am individuellen Pflegebedarf ausgerichteten Personalbemessungstool (APS et al. 2018).
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zubilden, in welchem Umfang der Pflegebedarf der Patientinnen und 
Patienten in den Krankenhäusern gedeckt ist. Insbesondere eignet 
er sich aus den genannten Gründen auch nicht zur Steuerung der 
Pflegepersonalausstattung mit Blick auf die Erreichung angemes-
sener Patientensicherheit. Letztlich ist aber genau die Ermittlung 
des für eine bedarfsgerechte Pflege erforderlichen Personaleinsatzes 
und die Transparenz hinsichtlich des Verhältnisses zwischen dem 
tatsächlichen Pflegebedarf und der Personalausstattung die einzig 
zielführende Kenngröße für regulatorische Vorgaben.

Derzeit gibt es in Deutschland kein Instrument, das in der Lage 
ist, eine aufwandsarme Erfassung des patientenindividuellen Pfle-
gebedarfs und dessen Umrechnung in erforderliche Pflegezeit zu 
ermöglichen. Eine wachsende Zahl von Organisationen, angefangen 
mit den Patientenorganisationen über die einschlägigen Gewerk-
schaften und den Deutschen Pflegerat bis hin zu wissenschaftlichen 
Gesellschaften hat bereits frühzeitig die Entwicklung eines solchen 
Instruments – ggf. auf der Grundlage der alten Pflegepersonal-Re-
gelung (PPR) – gefordert (APS et al. 2018). Diese Forderung wurde 
zwar bisher nicht von der Politik, dafür aber von einem höchst be-
merkenswerten Bündnis aus DKG, Dt. Pflegerat und der Vereinten  
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) aufgegriffen. Diese arbeiten 
derzeit an der Entwicklung eines solchen Personalbemessungsinst-
ruments. Nach eigenen Angaben soll sich dieses „an den Standards 
der qualitativ hochwertigen Patientenversorgung orientieren und 
hohe Patientensicherheit gewährleisten. Das Instrument ermittelt 
den Pflegepersonalbedarf eines Krankenhauses für die unmittelbare 
Patientenversorgung auf allen bettenführenden Stationen und de-
finiert die notwendige Pflegepersonalausstattung für die Stationen 
des gesamten Krankenhauses.“ (DPR, ver.di und DKG 2019) Tatsäch-
lich kann ein solches Tool vielfältige Aufgaben erfüllen, von der 
Grundlage für eine sachgerechte Festlegung von Pflegepersonalun-
tergrenzen bis hin zur Verbesserung der Versorgungs- und Pflege-
forschung (vgl. Abb. 3). Vor diesem Hintergrund darf nicht nur das 
Ergebnis mit Spannung erwartet werden, es ist auch höchste Zeit, 
dass ein solches Tool flächendeckend eingesetzt wird.

Fazit

Das Thema Pflegepersonalausstattung wurde in den letzten Jah-
ren immer wieder von der Gesetzgebung, der Exekutive und von 
engagierten Verbänden aufgegriffen. Angesichts der Bedeutung 
dieses Aspekts für das Funktionieren eines qualitativ hochwertigen 
Gesundheitswesens ist es besonders wichtig, dass die Pflege- und 
Versorgungsforschung diesen Prozess, der notwendigerweise in 
Schritten erfolgen muss, begleitet und immer wieder evaluiert und 
korrigiert. <<
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Further development of the require-
ments for nursingstaffs: more security 

and transparency required! 
Starting with a description of the recent legislation for strengthening 
nursing care in Germany several instruments are discussed in further 
detail. Especially the incentives for increasing the number of persons 
trained to become nurses, the changes in funding for nursing costs 
in hospitals and the lower limits for nursing staff are analyzed. Also, 
an initiative of several organizations to develop a new instrument 
for documentation of the need or demand for nursing care is very 
important for future studies.
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